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Vorbericht. 

i. 

ine Absicht ist nicht, andre 

hierdurch zu unterrichten, Vorschein 

sondern mthellen zu lasjen, 

ob ich auch die Sache nach 

dem Sinn undMeynung der Frage recht 

gefasset und bcurtheilet habe oder nicht, 

um zu erfahren, wie weit meine Versu­

che gültig oder ungültig sind. Dieses ist 

die wahre Ursache, um welcher Willen 

gegenwärtiges Schriftchen zum Vor­

schein kommt, und sich wagt, der gelehr­

ten Welt unter die Augen zu treten» 

2. Ich schreibe deutsch lind aufrich- d«msch.rSpr« 

tig. Die deutsche Mundart ist zwar ^ 

A 2 wohl 
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wohl eben nicht meine Muttersprache, 

dem ohngeachtet unterstehe mich doch zu 

wünschen, daß mein Deutsches Deutsche 

zur Noch verstehen möchten. Ich habe 

mich weiter gewaget, und die Kunstwör­

ter verdeutscht hingeschrieben. Sollte 

also ein undeutsches Wort oder eine un­

deutsche Redensart die Fehler dieser 

Schrift vermehren, so bitte mir eine qüti- ' 

ge Nachsicht angedeihen zu lassen, Sprach­

fehler sind ja auch menschlich. H 

z. Jmnatürli, z. Erscheinet die Abhandlung ganz 
chenVomage. und bloß, ohne Wortputz 

und Rednerschmuck, in ihrer natürlichen ' 

Gestalt; bindet sich der Vortrag gar zu ge­

nau an die Worte und Begriffe, so schmeckt 

die Schreibart gar zu trocken und zu 

nüchtern ohne Salz und Schmalz. Hat 

man nur die Wahrheit erst in ihrer natür­

lichen Blöße erblicket, so ist es ein Leich- ' 

tes, ihr eine Kleidertracht zu geben, wel­

che man will, und sie etwa als eine Fa­

bel, 
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bel, Parabel - Erzählung, Frag und Ant­

wort, als eine Rede, als em Gesprach 

mit sich selbst, als eine Unterredung mit 

andern, als ein Lied, als ein Trauer­

oder Lustspiel, als ein Ermahnungsschrei-

ben, als einen Brief, oder als einen Cy-

rus, Cleveland, Telemach, Robinson, Be-

lisar und dergleichen einzukleiden. Ich 

lasse einem jeden seine Freyheit. Man 

gönne mir die meinige. Ich suche itzt 

die Wahrheit bloß und unangekleidet, 

nicht in Büchern , sondern in der Ver­

nunft.. 

4. In Geschichttrzahkunge», kommt An > 

es aus die Gültigkeit der Zeugnisse an. Schriftsteller. 

Wird nun die Glaubwürdigkeit einer er­

zählten That angefochten, so ist es aller­

dings nöthig, die Quellen anzuzeigen, 

aus welchen malt das seine geschöpfet 

hat, wo es aber auf ein anschauendes 

Erkenntniß ankömmt, wo eine unparteyi-

sche und gelassene Beprüfung die Sache 

ausmacht, wo eine Lehre aus allgemeinen 

A z Begriffen 
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Begriffen und bekannten Grundsätzen her­

geleitet wird, da ist es eben nicht höchst-

nöthig, zum Beweise Schriftsteller als 

Zeugen der vorgebrachten Wahrheit auf­

zustellen, oder sich auf sie zu berufen; desto 

schärfer aber die Sache selbst, die Worte, 

die Begriffe, die Gründe, die Urtheile, und 

die Art der Urtheile und Schlüsse zu be-

mtheilen. Ich gründe meine Beweise 

nicht auf meine eigene Aussage, nicht auf 

Eidschwüre, nicht auf Bücher, Schrif­

ten, briefliche Urkunden, nichl auf Zeu­

gen, nicht auf Zwang durch Pein, Mar­

ter und Folter. Meine Beweise sind all­

gemeine Begriffe, ganz bekannte Grund­

sätze, tägliche Erfahrungen und dargetha-

ne Gründe, darauf ich meinen Vortrag 

baue» Der Mangel der Zeit und Bü­

cher, wie auch die Zerstreuung des Ge-

müths durch andre Geschäffte, haben 

mich außerdem vom Nachschlagen abge­

hal ten.  Daher  führe ich  ke in  Bnch an, '  

wie ich es doch nach der einmal bey den 

Bücher-
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Bücherschreibern eingeführten Mode billig 

hatte thun sollen. 

5. Ich habe weder Land noch Bauern, 5. ohne Pn, 

und also vom Eigenthum der Bauern 

nichts zu besorgen. Bekömmt ein Erb­

bauer Land zum Eigenthum, so verliere 

ich es nicht. Bekömmt er kein Eigen­

thum, so gewinne ich es nicht. Aufmerk­

same Leser werden meiner wohlgesinnten 

Feder die Unparteilichkeit, nicht abspre­

chen, wenn sie sich gefallen lassen, folgen­

de Blatter im Zusammenhange und Ver­

knüpfung der Satze mit Bedacht und Ge­

duld durchzulesen. 

A4 Jnnhalt. 
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Erstes Kapitel. 
Vom Vortrage der Frage. 

§. I. 

es dem gemeinen Wesen vor' Vortrag der 
theilhafter und nützlicher, daß Frage, 

z. der Bauer jand oder nur be-
' Mögliche Güter zum Eigen-

thum besitze? und in wie weit 
soll sich das Recht des Bauers über dieses Ei­
genthum erstrecken, daß es am nützlichsten für 
das gemeine Wefen fey ? So lautet die Frage, 
welche mir Anlaß gegeben, meine Gedanken 
vom Eigenthume der Bauern zu Papier zu 
bringen. 

T H 

A  ;  § . 2 .  
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§» 2. 
Bettrtheilung Der Verfasser hat die Frage nicht schlecht, 
der Frage. weg abgefaßt, sondern das Eigenthum des 

Bauer'Landes mit dem Eigenthume der be­
weglichen Güther eines Bauers in Verglel-
chung gesetzet, und verlanget zu wissm, welches 
von beyden vor das gemeine Wesen vortheil-
haster und nützlicher sey? und in wie weit sich 
das Recht des Bauers über solches Eigenthum 
erstrecken soll? Siehet man die Frage über­
haupt und obenhin an, so scheinet sie bey dem 
ersten Anblick sehr leicht zu seyn, sie wird aber 
desto schwerer und bedenklicher, je tiefer man 
auf den Grund siehet. Man könnte sie mit 
Ja und Nein beantworten, weil man sie mehr 
als in einerley Verstände nehmen und ausdeu» 
ten kann. Ich finde daher vor nöthig: 

1. Die Ausgabe zu zergliedern. 
2. Die darinn enthaltenen Begriffe aus 

einander zu wickeln und die Bedeutung der 
Frage und Wörter genau zu bestimmen, da­
mit die Entscheidung nach der Natur der Sa­
che und Beschaffenheit der Umstände gründ­
lich erfolgen und Lesern desto deutlicher und 
klarer einleuchten möge. 

§- z-
Acrgliedernng Zergliedert man die Frage, so erscheinen -

nachstehende Worte, welche eine Erklärung, 
und 



Vortrag der Frage. 11 

und zwar nach der Ordnung, so wie sie in der 
Frage vorkommen, nämlich 

1. Gemeine Wesen 
2. Vorteilhafter 
z. Nützlicher 
4. Bauer 
5. land 
6. Bewegliche Güter 
7. Eigenthum 
8. Besch 

. 9. Recht. 

Weil dasjenige zuerst stehen muß, ohne welches 
das folgende entweder gar nicht oder nicht ge­
nugsam verstanden werden kann; so wird es 
hoffentlich erlaubet seyn, von der obigen Ord­
nung in etwas abzuweichen. 

Zweytes Kapitel. 
Lehrsatze zur Frage. 

§. 4. 

H^evor ich zur Bestimmung und Entschei-
dung der Frage schreite, wird es nicht 

undienlich seyn, einige Anmerkungen als ganz 
bekannte 
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bekannte Satze zum Grunde voraus zu setzen, 
sie lauten also: 

§ . 5 .  
Nvthwendig- Die Notwendigkeit und der Nutzen ha-

genchum^ öen die Gemeinschaft der Güter abgeschafft, 
und das Eigenrhum eingeführt. 

§. 6. 
Der Bevölke- Kein Reich kann ohne Unterthanen be-
ruug' stehen, die Bevölkerung ist also vor einen 

Staat unumgänglich nothwendig, dagegen die 
Entvölkerung sehr schädlich. 

§> 7. 
Der Lebens.' Menschen müssen essen und trinken , sonst 

sterben sie vor Hunger und Durst, die Le­
bensmittel sind also ganz unentbehrlich. 

§. 8. 
Des Vorraths Die Hungersnoth befördert das Sterben. 
P^'ß?s^rLe- Dieses die Entvölkerung. Der Mangel an 
bensmittel. Lebensmitteln und derselben Theurung beför­

dern die Hungersnoth, der Vorrath an Lebens­
mitteln und wohlfeile Preiß verhindern die 
Hungersnoth. Einem Staate ist also sehr viel 
daran gelegen, daß der Mangel und die Theu­
rung der Lebensmittel verhütet, und dagegen der 
Vorrath und wohlfeile Preiß befördert werde. 

§. 9. 
Des Ackert Die ungebauete Erde und das wüste Land 

^ ötWgt ^var von selbst Dorn und Disteln, aber 
kein 
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kein Gekraide; dagegen befördert der Ackerbau 
die Hnvorbnugutig und Vermehrung des Ge-
traidcö und die gute Wartung und Fütterung 
deb Vith'-ö b-'fökdcrt dessen Vermehrung. Also 
ist einem Reiche daran gelegen, daß der Acker­
bau und die Viehzucht nicht verabsäumet, son­
dern befördert werde. 

§. 1O. 

Der Adelstand ist bey einer aristokratischen Der Ungleich-

und monarchischen Regierungsform nothwen. 
dig. Und der Landadel kann ohne Knechte 
und Bauern nicht wohl bestehen; dagegen sind 
dessen Vorrechte desto größer, wenn die zu Land­
gütern angeschriebenen Leute leibeigene Erb­
bauern sind, die Bauern schaffen uns durch 
den Ackerbau Und die Viehzucht den größesten 
Thsil der Lebensmittel. Also ist die Ungleich­
heit der Stände, und der Bauerstand, in Be­
tracht des Ackerbaues und der Viehzucht, auch 
in Absicht des Landadels, in einem Staate 
notwendig. 

§. n. 
Kein Staat kann ohne Einkünfte bestehen. Der Bauern 

Also ist der Bauer schuldig, seine Nahrung DAULH 
und Erwerb zu Abtragung der Austagen durch 
den Ackerbau und die Viehzucht zu suchen. 
Diese Schuldigkeit macht einen Bauer, folg­
lich nicht der Kausmannöhandel nicht die bloße 

Leib. 
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Leibeigenschast, nicht das bloße Eigenthum des 
Bauerlandes,auch nicht die bloße Macht, das 
Erworbene ganz zu verzehren, oder vor sich zu 
behalten, ohne die Auflagen abzutragen. 

§. 12. 
Das blosse Es kann der Bauer ein guter und fleißit 
thum ̂ des^" ger Ackersmann und Landwirth seyn, ob er 
Bauer-Ackers das Grundeigenthum seines Ackers nicht 
macht an und ^ ^ ^ 
vor sich den besitzet, wenn er nur seinen gewissen Genuß da-

Belohnung vor seine Müh 
und Arbeit bekommt, z. E. ein Pachter, ein 
Halbbauer. Dagegen kann der Bauer ein 
schlechter und fauler AckerSmann und Land? 
wirth seyn, wenn er gleich sein Land zum Grund­
eigenthum besitzet. Daher macht das bloße 
Grundeigenthum des Bauerlandes an und vor 
sich den Bauer nicht fleißig. 

§. IZ. 
Der Landadel Zur Vermehrung des Getraides tragt 

nichts bey, ob der königliche Prinz TriptolemuS 
seine Beuren von Eieusmien, ob der römische PatriciuS und 
Leute und keine I4tägige Dictator LiviuS O.uintius, oder der 
Erbbauern heydnisckie Sklave Epictetus, oder der christ« 

- liche Knecht OnesimuS, oder der bucklichte Ae-
sopuS, ob der Herr selbst oder sein Knecht, ob 
der Eigentümer oder ein Fremder, als ein 
Pachter, ein gemietheter oder ein Halbbauer den 
Acker pflüget, wenn das Land nur gut gepflü­
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get wird. Zur Vermehrung des Viehes trugt 
nichts bey, ob es der Patriarch Jakob oder 
der Hirt Vertumnus, ob der Herr oder Knecht, 
ob der Eigenthümer oder dazu insbesondere ge^ 
dungener Miethling hütet, weidet und füttert, 
wenn es nur gut abgewartet wird. Folglich 
kann der Landadel bestehen, wenn gleich die 
zu dessen Landgütern angeschriebene Leute nur 
Erbzinöbauern und keine leibeigenen Erbbauern, 
noch römische Sklaven sind. Z. E. dienet 
England, Holland und ein Theil von Deutsch­
land. 

Der Bauer hat als Grundelgenthümer Der Bauer ist 

über sein Bauerland mehr Macht und Gewalt, n^Schu!d!ig! 
als wenn solches einer Herrschaft zukommt, keitnachzukom-

Folglich arbeitet er lieber vor sich selbst, aw vor An ode?un^ 
seine Grundherrschiift, daher lst ihm keine ver- gervAn. 
drießlichere Arbeit als die Frohndienste, die er 
seiner Grundherrschast wider seinen guten Wil­
len, und also gezwungen umsonst thun muß. 
Allein hier ist die Rede, was des Bauern 
Pflicht und Schuldigkeit sey, aber gar nicht 
die Frage, ob er solche gern oder ungern ver­
richte? 
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§- »5-
Niemand soll Einem jeden das Seine, ruft das Natur-

mäßiq"r Weift bürgerliche Recht, daher soll 
mit fremdem Niemand mit Schaden und Unrecht eines an« 
Guchbcrei, bereichern. 

^ ^ / 

//(/ -
Drittes Kapitel. 

Von der Bestimmung der Frage. 

I. Gemeine Wesen. 

§. 16. 

GemeineWe^''^ jeder Staat besteht aus der 
sen» Oberlandesherrschast und aus Untertha-

nen. Die Unterthanen vertheilen sich in ver­
schiedene Stande» Ein jeder Stand besteht 
aus verschiedenen Personen, welche gemein­
schaftliche Rechte und Gesetze untereinander ha­
ben, folglich ein gemeines Wesen mit einan­
der zusammen ausmachen. Also hat der 
Adelstand gemeinschaftliche Rechte und Ge» 
setze; der Lehrstand gemeinschaftliche Rechte 
und Gesetze; der Soldatenstand gemeinschaft« 
liche Rechte und Gesetze; der Bürgerstand 
gemeinschaftliche Rechte und Gesetze; der 
Bauerstand gemeinschaftliche Rechte und Ge» 

sehe. 
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setze; der Hausstand gemeinschaftliche Rechte 
und Gesetze. Und diese Stande insgesammt 
zusammen getwmmen, machen ein einziges 
gemeines oder gemeinschaftliches Wesen eines 
Staats aus. 

In Rußland machten ehemals die Herr­
schaftlichen Bedienten einen besondern Stand 
aus, und hatten ihre besondere Gerichtsbarkeit, 
unter welcher sie stunden. 

Bey den Türken ist.eine Gleichheit der 
Stande, und kein Adelstand. 

Der Einsiedlerstand, er sey freywillig oder 
gezwungen, ist das Gegentheil von einer Gesell« 
schaft. Mithin kann er zum gemeinen We­
sen eines Staats nicht gerechnet werden. Also 
bedeutet das gemeine Wc'sen in der Frage, laut 
obigem nicht den einzigen Bauer Stand, son­
dern alle Stande eines Staats. 

U. Vorteilhafter und nützlicher. 

§. 17. 
Man nennet vortheiihast, was so beschaf. Vortheilhaft, 

fen ist, daß wir dadurch an der Zeit, Mühe, 
Arbeit und Kosten nichts verlieren, sondern 
vielmehr gewinnen. 

§» 18» 
Nützlich heißt dasjenige, was wlr zuuN'NMch. 

srer Nothdurft, Notwendigkeit, Bequem. 
B lichkeie 
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lichkeit und Ergöhlichkeit brauchen können, oder 
was zu unserm Gebrauch bequem ist, um eine 
Sache oder unfern Zustand gut und besser, 
ober nicht schlechter zu machen. 

I. Zwischenmtheil. 

§. !9-
Der wohlfeile Der wohlfeile Preiß der Lebensmittel ist 
^nömitteUsi dem gemeinen Wefen vortheilhafter und nütz, 
vorteilhaftes licher, als die Theurung. Die Theurung be-

al?die"Them fördert die Hungersnoth, §. 8. Die Hun-
rung. gerSnoth befördert das Sterben und die Ent­

völkerung §. 8» welche dem gemeinen Wefen 
eines Staats höchst schädlich ist. § 6. Der 
Vorrath an Lebensmitteln und wohlfeile Preiß 
verhindern die Hungersnoth. H. 8. Also ver, 
schafft uns der wohlfeile Preiß eher und leich. 
ter die Lebensmittel zum Esten und Trinken, 
als die Theurung. Essen und Trinken erhält 
die Menschen bey dem Leben. Lebendige Men­
schen befördern die Bevölkerung, welche vor ei­
nen Staat höchstnothwendig ist. §. 6. Mit-
hin ist der wohlfeile Preiß der Lebensmittel 
dem gemeinen Wesen vortheilhafter und nütz­
licher, als die Theurung. 

§. 2O. 

Widerlegung Ist eine Theurung da, so wird zwar der-
eines Erm - - ^ ^ 
wurfs. jt.'Nig«', der eknen Vorrath an Getralde und 

Bich 
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-Vieh hat» solches theurer als sonsten laß. Al> 
lein dergleichen Vortheis und Nutzen trifft als-
deun nur sehr wenige. Hingegen leidet dar­
unter der größeste Theil des gemeinen Wesens, 
sonderlich aber die Armuth. Die höchste Lan-
desHerrschaft gewinnet gleichfalls nichts dabey, 
so wie sie im Gegentheil auch nichts verlieret, 
wenn der Preiß der Lebensmittel wohlfeil ist, 
weil bey wohlfeilen und theuren Zeiten die 
obrigkeitlichen Gefalle und Abgaben nach der 
landüblichen Steuertaxe immer einerlei) ver­
bleiben. Daher bleibt der wohlfeile Preiß 
der Lebensmittel allemal dem gemeinen Wefen 
vortheilhafter und nützlicher, als die Theurung. 

Nicht alle Einwohner eines Staats sind 
lauter Grönlander, Isländer, Lappländer und 
Samojeden, die sich nur mit Rennthierfellen 
kleiden, und ohne Brod, wie einige Tartarn 
und Kalmücken leben, und dennoch alt 
werden.-

Unterthanen, die an Brod gewohnt sind, 
gerathen aus Mangel des Getraides in Hun­
gersnoth. Man frage nur Neapel und den 
Kirchenstaat, wie die theure Zeit geschme­
cket hat. 

B 2 ll. Zwi-
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II. Zwischenurtheil. 
§. 21. 

Der Vorrach Der Vorrath an Getreide und Vieh ist 
an G^.raide vorteilhafter und nützlicher, als dessen Mangel. 
?cnhel!hafter Der wohlfeile Preiß der Lebensmittel entstehet 
als^dcr^Nan- Vorrath an Getraide und Vieh, 
gel. Die Theurung hat außer der Verkauferey 

sonderlich auch den Mangel an Getraide und 
Vieh zum Grunde. Nun ist der wohlfeile 
Preiß der Lebensmittel dem gemeinen Wesen 
vortheilhafter und nützlicher, als die Theurung. 
§. 19. Folglich ist auch der Vorrath an Ge­
traide und Vieh vortheilhafter und nützlicher, 
als der Mangel. 

M. Zwischenur the i l .  

§. 22. 
Die BefSrde,- Die Beförderung des Ackerbaues und der 

b"u?s mwder' Viehzucht ist vortheilhafter und nützlicher, als 
Viehzucht ist deren Verabsäumung. 

und nüsicher Den Vorrath an Getraide und Vieh ver. 
als die Verab? schafft der Ackerbau und die Viehzucht bey ei« 
säumung. ^ Wirtschaft. Der Mangel an Ge­

traide und Vieh entsteht unter andern aus der 
Vcrabsäumung des Ackerbaues und der Vieh­
zucht. Nun ist der Vorrath an Getraide 
uud Vieh vorteilhafter und nützlicher, als der 
Mangel, §. 21. Folglich ist 'die Beförderung 

des 
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des Ackerbaues und der Viehzucht vortheilhaf-
ter und nützlicher, als deren Verabsaumung. 

§. 2Z. 

Soll es also dem gemeinen Wesen vor- Bestimmung, 

theilhafter und nützlicher seyn, wenn der Bauer 
Land, oder bewegliche Güter zum Eigenthum und Nutzen 

hat, so muß dadurch nach der Absicht 
Bauerstandes Frage bestehen 

1. Der Ackerbau und die Viehzucht 
2. Der Vorrath an Getraide und Vieh 
z. Der wohlfeile Preiß der Lebensmittel 

mehr befördert werden, als wenn der Bauer 
kein Land oder keine beweglichen Güter eigen, 
thümlich besitzt. 

I!! Reckt. 

§. 24. 
Recht nennet man 

I. Die bequemste, kürzeste und sicherste Art Recht, 

und Weift zu feinem Zweck zu gelangen, z. E. 
1. Der rechte Weg, 
2. Die rechte Landwirtschaft, 

II. Das Gesetz ftlbst, als: 
1. Das Lehnrecht. , 
2. Das Land - und Dorfrecht» 
z. Das Stadtrecht. 

ZI!. Die gesetzmäßige, oder aus dem Gesetz 
fließende freye Macht und Gewalt, das Ge. 

B^z botene 
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botene und Erlaubte zu thun, und das Verbo­
tene zu unrerlaffen, als: 

daö Bürgerrecht, 
das Bauerrecht, 
daö Braurecht. 

Die letztere Bedeutung des Rechts kommt in 
der Frage vor, 

IV. Eigenchum. 
§> 2;. 

Etgenthum« Das Eigenthum bestehet in dem Recht 
über ein körperliches Ding oder Guth, d i, in 
der freyen Macht und Gewalt mit einem sol-
chen Ding oder Guth, nach eigenem Belieben, 
Gutdünken und Gutbesinden zu schalten und 
zu walten. 

Folglich es auch zu besitzen, zu verwalten, 
zu brauchen und allen Nutzen daraus zu ziehen» 

Daher wird kraft des Eigenthums ein 
Ding unser» Es ist aber unser, wenn kein 
andrer darüber was zu sagen hat, als wir 
nur einzig und allein. 

Also besitzen wir das unsre mit Aus­
schließung aller übrigen« 

§- 26. 
Eigentliches Eigentlich wird das Wort Eigenthum nur 
Umigentlicheö körperlichen Dingen gebrauchet. Gleich« 

nißweise aber auch von unkörperlichen Sachen 
gesagt. 

§- 27' 
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§. 27. 
Das Eigenchum kann entweder wiederru- Wiederrufli-

fen werden oder nicht. rufliches"^" 

§. 28. 
Das oberlandesherrlichkeitliche Eigenthum, Oberlandes-

es sey eingeschränkt oder uneingeschränkt, gehet ^lichkeitlü 
die Frage nicht an. 

§. 29. 
Die frene Macht und Gewalt mit dem Sei- Grund des 

^ ^ ^ Vollkomme; 
mgen zu thun was man will, kann mlt der ,,en und Un­

Frucht und Nutznießung verknüpft, aber auch vollkommenen, 

beyde von einander getrennet seyn. 

§. z°. 
Ist diese Macht und Gewalt mit der Vollkommen 

Frucht» und Nutznießung verknüpft, so heißet 
es ein volles und vollkommenes Eigenthum. 

§- Zi-
Sind diese S:ücke, nämlich die Macht Unvollkommen 

zu veräußern und die Frucht. oder Nutznies. 
sung von einander abgesondert, so daß einer 
die Macht und Gewalt behält ein Gut zu 
veräußern, und ein andrer die Frucht und 
Nutznießung von eben demselben Gut be­
kommt, so nennet man es ein unvollkommen 
nes Eigenthum. 

Hier haben also gewissermaßen zwey ih­
ren Antheil an dem Eigenthum einer und der« 
selben Sache, aber jeder auf eine andre Art. 

B 4 §. Z2. 
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§ 32-
Grundeigen- Besitzt jemand die Macht das Gut nach 

seinem Belieben zu veräußern, so daß kei­
nem andern einig? Gewalt wegen Veräuße­
rung des Guts zukommt, so wird es da6 Meh« 
rere, das Obere, das Grundeigenthum ge­
nennet. 

§- zz. 
NliHeigemi Hat Jemand bloß die Nutz. und Frucht, 

Messung, aber keine Macht das Gut nach 
eigenem Belieben zu veräußern, so heißt es 
das Mindere, das Niedere, das Untere, das 
Frucht, das Nutzeigenthum. 

§- Z4. 
Unterschied des Das vollkommene Eigcnthum ist ent' 

1. Ein ganz srcyeS, oder 
2. Ein beschwertes und dienstbares. 

§-
Gc-nz fteyes. Das ganz sreye Eigenthum ist von allen 

Dienstbarkeiten und Zinsen besreyet. 

§. z6. 
Dttnfibares.' Das beschwerte und dienstbare ist mit 

Dienstbarsten oder Zinsen, oder mit beyden 
zusammen beleget. 

§- Z7-
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§- Z7-
Die Dienstbarkeit ist entweder Mit einer 

^ ^ . . Stadt-oder 
1. Eme Felddienstbarlett oder Feld-Dienst-

2. Eine Stadt und Gebäude Dlenstbarkcit, barkeit be­
schwertes» 

daher ist das dienstbare Eigenthum entweder 
mit einer Feld-oder Sradtdienstbarkeit beschwe­
ret. 

§> Z8-

Ist es nur mit bloßen Zinsen beleget, ft Bloßes 

heißet es ein bloßes Zinnsrecht. Zmnsle 

Das bloße Zinnsrecht ist, wenn jemand ein 
Gut zu besitzen, beständig zu gebrauchen und zu 
nutzen hat, dafür aber dem Zinnsherrn zur 
Erkenntniß des vormals gehabten Eigenthums, 
oder zum Zeichen der Unterwürfigkeit einen 
jährlichen Zinns entrichten muß. 

1. In dem bloßen Zinnörecht wird das 
Obereigenthum völlig auf den Zinnsmann ge­
bracht, und diefer entrichtet also den Zinns nicht 
von einem Fremden, sondern von seinem eige­
nen Guth. Dahero 

2. Ihm denn auch solches nicht kann ein» 
gezogen werden, wenn er gleich den Zinns!in 
etlichen Jahren nicht entrichtet. Jedoch steht 
es frey, ihn diesfalls willkührlich zu bestrafen. 

§' zs> 
Das unvollkommene Eigenthum, da einem Erem?-i de« 

5« ^ Unvollkow-
^ 5 das menen. 
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Bedeutung 
des Worts 
Ahn. 

Lehnrecht. 

Erbzmnk 
rechr. 

das Ober, dem andern das Untereigenthum zu­
kommt, hat 

i. Der Lehnherr und der Vasall oder Lehns­
mann. 

2. 

mann. 

Z. 
cher. 

Der Erbzinnsherr und der Erbzinns-

Der Grundherr und der Grundbrau-

§- 40. 
Das Wort Lehn bedeutet: 
1. Lehnguth, 
2. Lehngesetz, 
z. Lehnrecht, Lehngerechtigkeit oder Ge­

rechtsame. 
§. 4>. 

Lehngerechtsame ist eine Vergünstigung, wel­
che jemand also gegeben wird, daß zwar das 
Obereigenthum des unbeweglichen Guths bey 
dem Lehnhcrrn verbleibt, das nutzbare Eigen-
thum aber auf den Lehnmanu kommt, und dieser 
dagegen dem Lehnherrcn treu und gewartig zu 
seyn, auch auf erheischenden Fall Leib und Le­
ben vor und bey demfe!ben aufgesetzet, angelobet. 

§. 42. 
Das Erbjinnsrecht ist eine Gerechtigkeit, 

da jemand nicht allein die völlige Nutzung eines 
unbeweglichen Guths hat, sondern auch dessalls 
aus gewisse Magße verordnen mag, jedoch daß 

er 
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er dem Erbzinnsherrn einen gewissen jährlichen 
ErbzinnS entrichten, und das Erbzinnsguthan. 
baue, verbessere und in baulichem Wesen erhalte. 

Durch das unbewegliche Glich werden Ae-
cker und Häuser verstanden. Denn die be» 
weglichen und unkörperlichen Güther sindderglei-
chen Anbaues und Verbesserung nicht fähig. 
Können daher zu einem Erbzinnsguth nicht ge-
rechnet werden. 

§- 4Z-
Das Recht des Erbzinnsherrn bestehet in Rechte des 

- , . 9 . . Erbzinns-
folgenden: 

t. Er ist als wahrer Obereigenthumsherr, 
als Lehn, oder ErbzinnSherr desErbzinnöguths 
anzusehen. 

2. Er muß also davor von seinem Erbzinns. 
mann erkannt werden. 

z. Er ist berechtiget, einen gewissen jahrli­
chen Zinns zu fodern. 

4. Er kann in gewissen Fallen den Ver. 
trag erneuren, und das Guth wieder in lehn ge­
ben, auch die Lehnwaare oder Lehngeld davor 
nehmen. 

5. Er hat das Vorzugsrecht vor allen For­
derungen der übrigen Gläubiger, falls der Zinnö 
nicht bezahlet ist. 

6. Er hat drn Verkauf bey Veräußerung 
des Erbzinnsguths, wenn er so viel giebt, als 

von 
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von andern davor gebothm wird, daher der 
Verkaufer ihm solches vorher melden und seine 
Einwilligung einholen muß. 

7. Er ist berechtiget seine Einwilligung zur 
Veräußerung des Erbzinnsguths zu ertheilen. 

8. Dahingegen kann er das Obereigen» 
th^nn nach eigenem Belieben ohne Einwilligung 
des Erbzinnsmannes verkaufen, so daß diesem 
kein Verkauf zukommt. 

9. Der Erbzinnsherr kann das Guth, so 
viel e6 das Obereigenlhum betrifft, von einem 
jeden, ja von dem Erbzinnsmann selbst, wenn 
ihm solches zurück gehalten wird, in Anspruch 
nehmen und zurück fordern. 

44« 
Rechtebes Die Rechte des Erbzinnsmannes find: 
Mannes. i- Er hat fast eben das Recht, was einem 

Eigenthumsherrn zukommt. 
2. Er genießet alle Nutzung von dem Guth. 
z. Er muß davor dem Erbzinnsherrn ei-

ncn gewissen jährlichen Zinns abtragen. 
4. Findet er selbst einen Schatz, darinn so 

ist er sein. 
5. Findet aber ein andrer dergleichen Schatz 

von ohngefähr, so gehöret ihm die Hälfte. 
6. Er muß alle Beschwerden, Auflagen 

und Steuern gewöhnliche, ungewöhnliche und 
ausserordentliche davon abtragen. 

7. Er 
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7. Er mag das Guth weder mit Zinsen 
noch andern Diensibarkeiten dem Verleiher oder 
Herrn zum Nachtheil, ohne dessen Einwilli-
gung beschweren. 

8. Er ist verpflichtet, es in rechtem wesent­
lichen Bau zu halten. 

9. Er ist schuldig, dasselbe dermaaßen zu er­
halten, als wenn e6 einzig und allein sein eigen 
wäre. 

10. Er kann das Erbzinnsguth aufgewisse 
Maaße an eine unverbothene Person, bey wel­
cher der Erbherr seines ZinnseS gewiß und mach­
tig seyn mag, veräußern, nur muß er dasselbe 
bey rechter Zeit dem Eigenthumsherrn ansa­
gen und anbieten. 

11. Er kann das Erbzinnsguth einem an? 
dern, ohne Wissen des Erb. Zinnsherrn, ver­
pfänden oder zu einem Untererbzinns abgeben. 

12. So oft sich ein Fall an dem Lehnherrn 
oder Besitzer des Erbzinnsguths durch das 
Absterben zuträgt, so ist der ErbzinnSmann 
schuldig den Erbzinneherrn aufs neue zu erkenn 
nen, das Guth in Lehn zu nehmen und in den 
Fällen, da sichs gebühret und Herkommens ist, 
die Lehnwaare, es sey die hohe oder die kleine, 
da ist das Lehnrecht zu entrichten. 

iz. Wenn das Erbzinnsguth verkaufet 
worden, so ist der Käufer als nener Erbzinns-

mann 
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mann verpflichtet, denErbzinncherrn zu erken« 
nen, das Guth in Lehn zu nehmen und die 
Lehnwaare oder das Lehngeld zu entrichten. 

§. 45-
.^schm dem Unterschied zwischen dem bloßen Zinnörecht 
bloßen Zinns/ und ErbzinnSrecht. 
Erbzinns!^ bloße Zinnsmann hat das Ober-
Recht. und Untereigenthum, das Obereigenthum ver­

bleibt bey dem Erbzinnsherrn, der Erbzinns, 
mann hat nur das Unter-oder Niedereren-

thum. 
2. Der bloße Zinnsmann zahlet den Zinns 

von seinem ganz eigenen Guth, der ErbzinnS­
mann von einem halb fremden. 

z» Der bloße Zinnsmann verliert das 
Guth nicht, wenn er gleich in drey Jahren den 
Zinns nicht entrichtet, und wird nur davor will­
kürlich gestraft, der Erbzinnsmann verliert 
davor sein Erbzinnsguth» 

4. Der bloße Zinnsmann darf Niemand 
um Erlaubniß fragen, was er mit seinem 
Guth anfangen will» 

Der Erbzinnsmann verliert sein Erbzinns­
guth, wenn er es ohne Vorbewust und Einwil­
ligung des Erbzinnsherrn an einen andern ver­
kaust und übergeben hat. 

5. Der bloße Zinnsmann darf Niemand 
Reckenschaft geben , wenn er gleich sein Guth 
verschlimmert. Der 
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Der Erbzinnömann ist schuldig, das Guth 
in baulichem Wesen zu unterhalten und zu ver­
bessern. 

§. 46. 
Das Grund, oder Plahrecht ist eine Ge-Grund oder 

rechtigkeit, vermöge deren jemand auf eines an. Platz Recht, 
dern Gr<ind und Boden ein Haus auf seine 
Kosten bauen und gegen Entrichtung eines ge» 
wissen jährlichen Grundzinnses brauchen mag.. 

§. 47-
Das Grund . Brauchersrecht besteht dar- Rechte des 

innn, daß er des Grundherrn Platz und was 
ihm daraufzubauen erlaubet ist, nach Gefal­
len brauchen, auch solches einem andern wieder 
überlassen kann. 

Der Grundbraucher verliert das Grund­
recht nicht, ob schon das Haus einfiele oderab-
brennete, sondern er kann allemal ein andres 
an die Stelle bauen, immaßen er ein stärkeres 
Recht, welches auf dem Grund und Boden haf­
tet, innen hat, als ein Fruchtnießer. 

§ . 4 8 .  
Die Erfahrung belehrt uns, daß durch- Bestimmunz 

gehends jeder Bauer vor seinen Ackerbau und thums^davon 
Viehzucht den Nutzen von seinem Getraide und die Frage ist» 

Vieh zu genießen hat, davon verkaufen, ver-
äußern, und damit machen kann was er will. 
Dagegegen kann nicht ein jeder Bauer seinen 

Grund 
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Grund und Boden und sein Ackerfeld eigen­
mächtiger Weise verkaufen, oder sonst auf eine 
andre unerlaubte Art es veräußern, und damit 
machen was er will, mithin hat schon jeder 
Bauer, der Land hat, solches zum Nutz, und 
Fruchteigenthum, aber gar nicht zum Crund 
und Obereigenthum. 

Es wird also gefragt, ob es dem gemeinen 
Wesen vortheilhafter und nützlicher sey, daß der 
Bauer Land zum Nutz und Grundeigenthum 
zusammen, und also zum vollen Eigenthum be­
sitze, oder nur bewegliche Güter eigentümlich 
haben soll. 

v. Besitzen. 
§. 49-

Besitzen. Besitzen heißt ein Ding oder Gut innen 
haben, mit dem Gemüth, Sinn und Meynung, 
daß solches Gut uns zustehe, und welches wir ^ 
gedenken, von uns auch ferner zu behalten, wir 
mögen dem Leibe nach zugegen oder abwesend siyn. ^ 

§- 50. 
Der Besitz ist Ist her Jnnhaber dem Leibe nach zugegen, 
körperlich und . . ' ^ ^ ^ ! 
bürgerlich. so wlrd es der körperliche Besitz genennet. Ist -

er abwesend, so heißt es der bürgerliche Besitz. ' 
§- 5l. 

5u.une»?e^ Der rechte und wahre Besitz wird nur von 
Me. körperlichen Dingen oder Gütern gesaget. ^ 

Gleich-
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Gleichnißweise brauchet man den Besch auch 
von unkörperlichen Dingen oder Gütern, als 
von 

1. Dienstbarkeiten, 
2. dem Eigenthum. 

§. 52. 
Da nun gefraget wird, ob der Bauer Land Bestimmung 

oder nur bewegliche Güther zum Eigenthum F^ag^Best-
besitzen soll, so versteht sichs, daß es ein rech- tzen andeute, 
ter und wahrer bürgerlicher Besitz seyn müsse. 

VI. Land. 

§. 5Z. 
Das Wort Land hat mehr als eine Be- ^nd ist ein 

deutung. Es wird im vieldeutiges 

t. Eigentlichen und 
2. uneigentlichen oder figürlichen Ver­

stände gebrauchet. 
Im eigentlichen bedeutet es unter andern 

auch ein Landguch. 
§. 54. 

Ich verstehe durch ein Landguch einen Be- Landguch. 
zirk des Erdreichs, so ausAeckern, Feld, Garten, 
Wiesen, Holzungen und Gewässer bestehet, mic 
denen dazu nöthigen Wohnungen und Gebäu-
den versehen, und für Menschen und Vieh vor­

teilhaft eingerichtet ist. 

C Es 
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Unterschied Es unterscheidet sich also von einer Land-
von einer em Stück vom Ganzen. 
^andfchaf. einem Gnth in der Stadt ist es hier-
Von emem . ^ ^ 
Stadtguth. lnn unterichieden, daß dieses zu desto bequeme-

rerer Wohnung, Ergöhlichkeit und Ausübung 
allerley Handthierung, Handels und Wandels, 
jedem nach seinem Gewerbe, das Landguch 
hingegen nur bloß zum Ackerbau und Vieh­
zucht dienet. 

§- ;5-

Bey einem iandguth betrachtet man dessen 
1. Vorzüge, 
2. Nebenstücke, 
z. Gattungen. 

§. 56. 

Borzüge des Die Vorzüge bestehen in 
Landguths. 1. Der Tragbarkeit des Landes. 

2. Der guten Viehzucht, sonderlich an 
Schaafen, wozu genügsame Hütung aus der 
Braache und in den Waldern erfordert wird. 

z. Der Bequemlichkeit und Hinlanglich-
keit der Gebäude. 

4. Verschiedene andre Nutzungen, welche 
zu hoffen stehen, wenn 

1. das Guth nahe oder doch nicht gar zu 
weit von einer nahrhaften Stadt liegt. 

2. In 
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2. In der Nähe schissbare Ströme zur Fort­
bringung der iandeöfrüchte nach großen 
Städten vorhanden sind. 

z. Kein Mangel an Wasser und Holzung 
befindlich ist. 

§. 57. Dessen Ne-
Die Nebenstücke sind: ^ bc»stücke> 

1. Große Wälder, 
2. Ziegel- ^ 
z. Salpeter- >. Hütten, 
4. Kalk- t 
5. Steinbrüche, 
6. Brau- 'i 

Mühten- j-Ge^ch-igkeit, 

9. Fischerey-^ 
10. Dienste, 
11. Zölle, 
12. Lehen, 
iz. Zinsen, 
^4» Zehenden. 

. §. 58. 
Die landgüther gehören entweder unmit- Sattungm.' 

telbar 
1. der höchsten Landeöobrigkeit, oder 
2. den Unterthanen. 

C » §.59, 
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§. ;x>. 
Die landesherrscdafclichen Güter heißen 
1. Domainen- Krön- Kammergütyer. 
2. Tafel- Chatullgüther. 
z. Besonder s eigene eigenthümliche Güther. 

§. 6c>. 
Der Unterthanen Güter sind 

1. Adeliche, 
2. Bürgerliche, 
z. Freye Bauerhöfe, 
4. Frohn- Bauerhöfe. 

6i. 

Adeliche/ adelichen oder Rittergüter werden ei­
gentlich in 
I. Freye eigene. Diese wiederum in 

1. alte erbeigene Familien, und Stamm« 
güther, 

2. neu gekaufte oder auf andre rechtmäs­
sige Weise neu erworbene Güter. 

II. Lehngüther 
1. alte 
2. neue I 
z. Mannö-
4. Weiber-^ 

§. 62. 
Bürgerliche. Bürgerliche Landgüter pflegen 

zu 1. Fabriqu^n, 
2. Bergwerken, 
z. Salzwerken bestimmt zu seyn. 

§. 6z. 

Ober - Lan« 
desverr-
schaftliche-

Unterschied 
der Güther 
der Unter­
thanen. 
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§. 6z. 
Freye Bauerhöfe, deren Besitzer zwar freye Bauer-

Leute sind, aber keine Unterthanen oder zum Höfe. 
Landguch angeschriebene Leute unter sich ha­
ben, sondern sich mit Knechten, Mägden und 
Tagelöhnern behelfen müssen. Uebrigens 
nur den obrigkeitlichen Gerichten und Gefällen 
unterworfen sind. Daher ausser der höchsten 
Landesherrschaft sonst von keinem andern 
Grundherrn wissen. 

Von diesen sind privilegirte Landgüter un-Prjvilegjrte 
terschieden. Diese können obrigkeitliche, ade- Landgüther. 
liche, bürgerliche auch Bauerlandgüther seyn, 
und haben alsdann kraft des Gnadenbriess, 
auch ihre besondern Vorrechte vor andern un-
privilegirten Landgüthern. 

§. 64. 
Ferner sind die Landgüter entweder 

1. große, 
2. mittlere oder 
z. kleine, nach ihrer Lage, Anbau u.Theilen. 

§. 65. 
Die Landwirthschaft ist die Klugheit, ein kand- Wirth^ 

Landgut auf das Nützlichste zu nutzen; oder^^-
der Jnnbegriff aller Erfahrungen und Regeln, 
die bey dem vorteilhaften Gebrauch eines 
Landguts für wahr angenommen werden, und 

darnach man sich richten muß. 
Cz §. 66. 
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§. 66. 
Landtvirch. Wer die iandwirthschaft treibet, der Heis­

set ein iandwirth, iandmann. 
§« 67. 

Wenn nun in der Frage des Landes ge­

Land in der wird, so verstehet man dadurch den 
Frage zu ver-Grund und Boden von des Bauren 
stehen fty. , Ackerfeld, 

2. Wiesen, 
z. Garten, 
4. Haus, 
5- Hof, 
6. Stall, 
7. Wagenscheune, 
8. Scheunen, 
9. Badstuben, 
10. Behältnisse zur Verwahrung des Ge-

traides und der übrigen Erd - Feld - Garten-
und Baumfrüchte. 

' VII. Bewegliche Güter. 

§. 68. 
Unterschieb Die Dinge oder Sachen, so jemand besitzet, 
d-r Sucher. ^ 

1. körperlich oder 
2. unkörperlich. 
Die körperlichen Dinge sind thells 

1. beweg-
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1. beweglich, theils 
2. unbeweglich. 

§. 69. 
Bewegliche Güter sind, die von Natur be-Bewegliche 

weget, das ist, unversehrt und unverletzt von Güter. 
einem Ort zum andern getragen und gebracht 
werden können. Ferner die im Stande sind, 
sich selbst zu bewegen und zu gehen. 

§. 70. 
Da also in der Frage von beweglichen Gü-Bestimmung 

kern Erwähnung geschiehet, so ist dadurch zu was in der 

verstehen der Bauren b-wrglichc^ 
1. Kleider, Güther ver-
2. Geld, standen 

z. Hausrath, 
4. Allerhand Fuhrwerk, Wagen, Schlit­

ten, Pflüge, Eggen, it. Sensen, Sicheln,Har­
ken, Gabeln, Aexte, Beile, :c. 

5. Wasserfahrzeuge» 
6. Abgehauenes Holz. 
7. jaut dem rußischen iandrecht, das auf 

dem Felde annoch stehende Getraide, welches 
sonst nach gemeinen Rechten vor unbeweglich 
Gut geachtet wird. 

8. Mist, so zum Verkauf vorhanden. 
9. Federvieh, Hornvieh, Pferde, Schwei­

ne, Schaafe, Ziegen. 

C 4 10. Fische 
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,o. Fische in Teichen und Fischhaltern, so 
nicht zur Zucht gehalten werden. 

VIII. Bauer. 

§. 71. 
Namens-Er? Die Unterthanen auf einem jandguth, oder 
Mrung hex hie zu einem iandguth angeschriebenen jeute 

nennet man Bauren. 
Ein grober, ungeschliffener, unbescheidener 

Mensch heißet auch ein Bauer. Von ihm 
ist aber hier die Rede nicht. 

§. 72. 
Bauer-Abgas Die Bauerabgaben an die Grundherrschaft 
den an die ^ 
Grundherr? ' 5. .  
schaft. Zwv, 

2« Zehenden, 
z. Frohndienste, diese sind entweder 

z. ordentliche, 
2. ausserordentliche, 
z. gemessene, 
4. ungemessene. 

Sie geschehen entweder mit dem 
1. ieibe, 

2. Fuß, 
z. Pferde, 
4« Gespann; 

yder mit der 5. Hand, und heißen ieitfuß, 
Pftrdgespann oder Handfrohndienste. 

§- 7Z>. 
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§. 7?-
DieFrohn- oder Hofdienste sind eine Be- Beschaffen» 

schwerde für die Bauren, zumal in der Erndte-
zeit, da die meiste Arbeit vorfällt, und sie als­
dann mehr Tage als sonsten zu Hofe dienen, 
und ihre eigene Arbeit, wenn sie nicht erwachsene 
Söhne und Töchter haben, von Tagelöhnern 
verrichten lassen müssen. Aber dem Grund? 
Herrn bringen die Frohndienste einen großen 
Vortheil. 

Sie dürfen weniger Gesinde halten. 
2. Die Arbeiter nicht lohnen. 
z. Mehrentheils auch nicht speisen, und be­

kommen doch alle ihre Arbeit gethan, wenn 
nur gute Aufsicht dabey ist. 

4. Sie dürfen auch nicht so viel Gespann 
als sonsten halten. 

5. Sie können daher das kostbare Pferde-
futter ersparen, und dagegen ander Vieh aus-
futtern, weiches ihnen Nutzen bringt. 

§' 74-
Die Gefälle an die höchste iandesherr- Dbrigkeilliche 

fchast heißen Gefalle. 

1. Kopfgeld, Kopfzins, Kopfschoß, See« 
lengeld. 

A. Hufenschoß, Hufengeld. 
z. Vorspann mit Fuhr und Pferden« 
4. Zollgeld, Brückengeld, Wegegeld. 

C 5 5. Re-
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5. Recrouten. 
6. Einquartierung. 
7. Fouragelieferung. 

§- 75-
Bauer. Ein Bauer ist ein iandwirth, Sandmann, 

der schuldig ist, seinen Erwerb zu seinem und 
der Seinigen Unterhalt, wie auch zu den Abga­
ben an seine Grundherrschaft und zu Entrich­
tung der obrigkeitlichen Gefälle durch den 
Ackerbau und die Viehzucht zu erlangen, und 
zu Frohndiensten so oft wie sie verlanget wer­
den, verpflichtet. 

Die Viehzncht ist vom Ackerbau unzer­
trennlich, nicht allein wegen des Fuhrwerks, 
sondern auch wegen der Dingung und Bemi-
siung der Ackerfelder. 

§. 76. 
Gattungen Die Bauren sind nicht einerley Gattung.' 
der Bauern. Es giebt 

1. Krön- 'i 
2. adeliche ^ Bauren. 
z. bürgerliche 
4> Freybauren oder freye iandsafien. 
5. Leibeigene Erbbauren, Frohnbauren, 

und zwar entweder Hofbauren oder Koßäten, 
Kothsassen. 

6. Hufner. 
7. Halbhufner.' 

8. Bloße 
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8. Bloße Zinsbauren. 
9. Erbzinsbauren. 
10. Pachtbauren. 
1». Halbbauren. 
12. Altsaßen, alte Inwohner. 
iz. Neusaßen, Neu - Ankömmlinge, Colo-

nisten. 

77-
Man nennet den Bauer auch einen Bauers­

mann, Landmann, Ackersmann, Landsiedler. 
§. 78- Kron-Bauec 

Kronbauern sind, die einzig uud allein die 
Oberlandesherrs. zu ihrer Grundherrs. haben. 

§- 79-
Adeliche Bauren haben Edelleute zu ihren Adeliche. 

Grundherren. 
§. 8o. 

Bürgerliche Bauren, deren Grundherren Bürgerliche. 
Stadtbürger sind. 

§. 81. 
Freybauren, die selbst von ihrer Bauerhuse Frey>Bauer. 

die Grundherrschaft habet?. 
§. 82. 

Erbbanren, die zu einem Landguth ange- Erb Bauer, 

schriebene Leute sind. 
§. 8Z. 

leibeigene Erbbauern sind zu einem Land- Leibeigener 
guth angeschriebene Leute, deren Personen von Crb-Bauer. 

dem 
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Frohn-
Bauer. 

Hof Bauer. 

Kossät. 

Ein Sklave. 

Hufner. 

Halbhufner. 

dem Erbherrn können verkauft und veräußert 
werden, wenn gleich das Landguth nicht zu» 
gleich mit verkaufet wird. 

§- 84-
Frohnbauern, die zu Scharwerken und 

Frohndiensten verpflichtet sind. 
§. 85-

Hofbauern, die am Hofe und auf den Hof­
feldern ihren Grundherrn mit Mann und 
Pferd Vörden Besitz ihrer Hufe Landes-Frohn-
dienste thun müssen. 

§. 86. 
Kossäten, Kothfassen, die wenig oder kem 

Land besitzen und vor ihre Wohnstelle nur zu 
Fuß und mit dem Leibe die Frohndienste ihren 
Grundherren verrichten. 

§ 87-
Ein Sklave ist ein Leibeigener, über dessen 

Tod und Leben der Erbherr Macht und Ge­
walt hat. 

Ein jeder Sklave ist ein Leibeigener, aber 
nicht jeder Leibeigene ist auch ein bloßer Sklave. 

§. 88. 
Hufner, hie eine ganze Hufe Bauer-Lan­

des haben. 
§« 89» 

Halbhufner, hie eine halbe Hufe Bauer-
Landes innen haben. 

§. 9<s. 
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§. 90. 
Zinsbauer ist ein Zinsmann, der vor das Ains-Bamr. 

Bauerland seinem Zinsherren zum Zeichen 
seiner Unterwürfigkeit einen gewissen Zins 
jährlich entrichten muß. 

§. SI. 
Erb-Zinsbauer ist ein Erb-Zinnsmann Erb,Zin6-

der von einem Herrn um gewissen jährlichen 
Zinns ein iandguth erblich bekommt, um es zu 
verbessern und in baulichem Wesen zu erhalten. 

Ein Erb-Zinnsbauer ist also ein Erbbauer, 
aber uicht sogleich auch ein leibeigener. 

§. 92. 
Pachtbauer, der auf eine Zeitlang um ein Pacht-Bauer, 

gewisses jahrliches Pachtgeld ein Bauerland 
gepachtet hat, um das vor sich zu nutzen. 

Also ist ein Erb-Pachtbauer auch einErb-
zinnsmann. 

§. 9Z> 

Halbbauer, der auf einem fremden jand- Halb-Bauer, 
guth den Ackerbau und die Viehzucht abwar­
tet, und vor seine Mühe mit dem Eigenthümer 
des Guths im Gewinn und Verlust auf die 
Hälfte oder einen gewissen Theil gehet. 

§.94. 
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§. 94. 

M-Saßen. Altsaßen, alte Innwohner sind Inngeborne, 
die über zo und mehr Jahre ein iandguth 

besitzen. 

§- 95-' 

Neu-Saßen. Neusaßen, neue Ankömmlinge, Eolonisten 
sind aus der Fremde Ankommende, die noch 
nicht iO Jahr ein iandguth innen haben. 

Die Bauern stellen verschiedene Personen 
vor, daher sind sie auf verschiedene Art zu be­
trachten. 

I. 

Der Freybauer ist 

1. Ein Mensch, in Betracht andrer Men­

schen. 

2. Ein Hausvater und Landsaße, in Be­
tracht des Staats. 

z. Ein freyer Mann und sein eigener Herr, 
in Betracht seiner Person aber ein unmittelbar 
rer Unterthan, in Betracht der Oberlandeö-
herrschaft. 

II. Der 
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u. 

Der leibeigene Erbbauer ist. 

1. Ein Mensch, in Betracht andrer Men­
schen. 

2. Ein Knecht, in Betracht des Staats. 

z. Ein Erbguth und Erbeigenthum, in 
Betracht seines Erbherrn. 

Iis. 

Der Erbzinsbauer ist. 

1. Ein Mensch, in Betracht andrer Men­

schen. 

2. EinHausvater und Siedler, in Betracht 
des Staats. 

z. Ein Vasall und Unterhan, in Betracht 
seines Grundherrn. 

In Deutschland sind die Rechte der 
Bauern unterschiedlich, und an etlichen Orten 
sehr geringe. In Pommern, Mecklenburg und 
andern Orten achtet man die Bauern als zu den 
landgüthern wirklich angeschriebene und sast als 
Leibeigene leute, welche ihren Ober-GerichtS-
und Grundherrn, zusammt mit allem dem Ih­
rigen, Weib und Kindern, zur knechtischen 

Dienst. 
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Dienstbarkeit verpflichtet sind. An etlichen Or­
ten, als in Obersachsen, den spanischen Nie­
derlanden, Ostsneßland, einigen Orten in 
Westphalen, Oldenburg, auch in Schwaben 
und Franken, sind die Bauren mehrentheils ganz 
freye leute und nur gewisser Maaßen ihren Ober» 
gerichts - und Grundherren zu gewissen Diensten 
und Zahlung gewisser jahrlichen Zinsen ver­
bunden. Es ist aber deren Beschaffenheit 
mit den Rechten der deutschen Reichsbauern 
gar nicht zu vergleichen, als welche in den 
unmittelbaren Reichsdorfschaften angesessen 
und keine Obergerichts - und Grundherren 
erkennen, sondern der kaiserlichen Majestät 
und dem Reiche unmittelbar unterworfen 

sind. 

Goldast in seiner Zueignungsschrift von 
Reichshandeln benennet unter denselben die 
freye ieute auf der leuchtkircher Heyde in 
Schwaben und zu Meglos, und dann die 
freyen Reichsdörfer Suffelhein, Gamb, Go­
dramstein und etliche so in Franken und an 
den Granzen des Markgrafthums Anspach 
angesessen und gelegen sind. Es haben aber 
die angeführten und noch vorhandenen Reichs-
dörfer und Reichsbauern große Privilegs 
vom Kaiser und dem Reich, als dem sie un­

mittel-
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mittelbat unterworfen sind. Sie haben 
die hohe und niedrige Gerichtsbarkeit und 
Gerichte über sich und ihre Eingesessene und 
Leute ihre freye Religionsausübung, so wie es 
im Jahr 1624 festgesetzt gewesen, dabey 
das Recht, ihre Priesterschaft zu wählen, auch 
die Gerichtsbarkeit in Kirchensachen, alles 
nach hergebrachter Genehmigung ihrer Vor­
fahren, und erkennen allein den Kaiser vor 
ihr höchstes Oberhaupt, wenn Reichskriege 
seyn und die Reichsritterschaft mit Reichsrit-
rer-Steuern beleget wird, so pfleget man vor 
der kaiserlichen Hofkammer diesen Reichsdörfem 
auch was gewisses an Beysteuer aufzulegen, 
welche dieselbe auf die kaiserl. Anweisung be­
zahlen müssen. Ausser diesen sind sie von allen 
Auflagen und Beschwerden frey. Woraus denn 
leicht zu ermessen, was für einen absonderlichen 
Vorzug diese Reichsdörfer vor andern mittel­
baren Dörfern und landesbauern haben, und 
wie ein Reichs - Dorfschulze, oder Richter in ei» 
nem solchen Reichsdorfe, als das Haupt seines 
Bauern Republik und Reichsfreyer Inn-
wohner mit Recht sich zweymal so viel als ein 
mittelbarer Dorfschulze einbilden mag. 

Nach Beschaffenheit des verschiedenen 
Staats'ystems, Herkommens und Gewohnheit 
sind auch die Dorf-Bauerrechte und Gesetze 

D untere 
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unterschieden, als in Norwegen haben die 
Bauern Land zum vollen Eigenthum und ihre 
Erbfolge hat was änliches mit einem 66ei-
commils. Die Schweden erkennen nicht 
ihre Erbzinsbauern, sondern nur die Frey­
bauern vor freye Land-und Reichssaßen, folg­
lich vor unmittelbare Reichsunterthanen, und 
erlauben ihnen auch dahero aufihren Reichsta­
gen als einem Reichsstand Sitz und Stimme. 
Dagegen ist die Leibeigenschaft der polnifchen, 
komischen, ungarischen und indostanischen 
Bauern desto stärker. Rußland hat auf 
Krön adelichen und bürgerlichen Landgüthern 
leibeigene Erbbauern, welche ihr Land haben 
und Bobilen oder Koßäten ohne Ackerland, 
auch freye Landsaßen, welche Odworzen heis-
sen, das ist, Inhaber eines einzigen Bauerho­
fes, nebst Ackerland, aber ohneUnterthanen und 
Bauern. 

§. 96. 
welck??. Da nun in der Frage nicht ausgedruckt ist, 
tung m der welche Gattung der Bauren zu verstehen sey, 
Frage zu ver- sondern überhaupt von Bauren gesraget wird, 
stehen sey. ^ ̂  Güter zum Ei­

gentum besitzen sollen; so folget daraus, daß 
von allen Bauern die Rede sey, sie mögen sonst 
von einer Gattung seyn, von welcher sie wollen. 
Sie mögen Land innen haben, oder nicht. Sie 

mögen 
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mögen Land zum Eigenthum schon besitzen oder 
nicht. Besitzen sie schon Land zum Eigen­
thum, so wird gefragt: ob es dem gemeinen We­
sen eines ganzen Staats vortheilhafter und nütz» 
licher sey, ihnen solches zu lassen oder zu nehmen. 
Besitzen sie es noch nicht, so ist die Frage: ob 
es dem gemeinen Wesen eines ganzen Staats 
vortheilhafter und nützlicher sey, ihnen solches 
zum Eigenthum zu geben oder nicht? 

§- 97-

Es wird nicht gefraget, was dem Bauer Bestimmung, 
einzig und allein vortheilhafter und nützliche. 
sey, sondern was dem gemeinen Wesen eines 
ganzen Staats mehr Vortheil und Nutzen 
bringt? 

Es wird nicht gesraget, ob ein Landes« 
Herr ein Edelmann, oder ein unadelicher Erb­
herr das Recht und die Macht habe, sein ei­
gen Land seinen Erbbauren zum vollen El« 
genthum zu geben, oder nicht? sondern die 
Frage ist, was nach dir Weisheit, neue Gese­
tze und Einrichtungen zu machen, was nach 
der Staatsklugheit, was nach der Hauöhals 
tungbkunst wegen des mehrern u^d größern 
VortheilS und Nutzens vor alle Stände ek 
nes ganzen Staats heilsamer und rathsamer 
s-y? 

D » §. 98. 
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§. 98-
Bestimmung Die Frage erscheinet also dergestalt: Ist ' 
Frage es demgemeinen Wesen (nämlich aller Stan- j 

de eines Staats §. 16.) vorteilhafter und 
nützlicher, §. I?. und 18. nämlich 

I. zur Beförderung des Ackerbaues und der 

Viehzucht, 
zur Vermehrung des Vorraths an Ge-
traide und Vieh durch den Ackerbau und 

Viehzucht, 
z. zur Erniedrigung des Preises der Lei i 

bensmittel durch besagten Vorrath, §. 19. ^ 
21. 22. ^ 

das der Bauer (nämlich der kein elgenthüm-
liches Land hat, als ein Erbbauer, ein Frohn. 
Hofbauer, ein Kojsat, ein Kothsaffe auf krön« 
adelichen und bürgerlichen Landgütern, §.82. 
8Z. 84» 85«) Land (das ist, eine Hufe mehr «« 
oder weniger an Acker, Feld, Wiesen, Gar- ki 
ten, Gehölz, Haus und Hofgrund, §. 67.) ^ 
zum Eigenthum (nämlich zum Grund, und 
Fruchteigenthum. §. Z2. zz.) besitze, (das ist, !i 
gesetzmäßig bekomme und innen habe, und wer 
es schon hat, als ein Freybauer und bloßer N 
Zinsmann solches behalte, §. 49. 50.) und ^ 
wie weit soll sich das Recht §. 24. (das ist, ö 
die ges Hmaßiqe Macht und Gewalt) über die- ^ 
ses Eigenthum erstrecken, (nämlich, soll es jl 

unein-
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uneingeschränkt oder eingeschränkt seyn, und wie 
weit und wodurch) daß es am nützlichsten 
für das gemeine Wesen sey. 

Viertes Kapitel. 
Von Entscheidung der Frage. 

§. 99. 

<^ie Entscheidung der Frage erfordert einige 
Zwischen« oder Neben« oder Beyurtheile. 

Hier sind sie. 

IV. Zwischenurtheil. 

§. IVO. 

Die iandwirthschast ist ein unschuldiges Die Sand-
und anständiges Nahrunzsgkschäffre. Wir 
wissen^ daß Patriarchen Hirten gewesen. Die ges und an­
Geschichte meldet uns, daß derJtaliänischeKö Nahrangsge-
mg Saturnus seine lateil-ische Unterthanen im schaffte. 
Feldbau unterrichtet, oder wenigstens dazu 
angehalten habe, und ihm daher die goldene 
Alt zugeschrieben worden. Sie melden uns, 
daß der königliche Prinz Triptolem, Sohn des 
Celii, Königes in Eleusinien, auf Eingeben 
der Cereris den Pflug erfunden, und den Acker 
selbst gepfiüget habe. Sie melden uns, daß 

D z der 
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der römische PatriciuS, LiviuöO.uinctluS, durch 
den Stadtdiener von dem Pflugschaar zum Di-
ctator nach NoM berufen morden, und nach 
erhaltenem Siege über die Aequier und Volscier 
innerhalb,4 Tagen wieder zu seinen Ochsen l 
auf das Ackerfeld zurückgekehret sey. Sie mel- < 
den uns, daß der zum pohlnischen Fürsten er­
wählte Piast aus Chruswltz, ein bemittelter Land« ^ 
wirch gewesen. In unsern Tagen soll, laut der 
Zeitungsblätter, ein gewisser großer Landesherr > 
selbst g pflüget haben, vielleicht, um zu ver- , 
suchen, ob das Pflügen eine saure und beschwer« , 
liche Arbeit sey? Zum Andenken hat der Ei- z 
genthümer den Pflug vor die Nachkommen auf-
behalten. Die Landwirthschaft ist also zu al­
len Zeiten vor ein unschuldiges und anstand!» k 
ges Nahrungsgefchaffte geachtet worden. Da- ^ 
her sich schon Cicero dieserwcgen folgender- ^ 
maßen ausdrückt: Omniurn rerum,ex ^ 
bus ZÜ^uicZ Jc^uiritur . 

niki! c!ulciu8z ükero bomine 
6 Das ist: Unter allen Nahruugs-
gesckafften ist die Landwirthschastdie ungezwum ^ 
gmste, das angenehmste, und für einen Men, ^ 
schen von gutem Herkommen das anständigste. 

Ich weis wohl, daß eine gewisse Art Tar- ^ 
tarn vor lauter Edelleute angesehen seyn wol­
len, daher die Landwirtschaft und Feldarbeit si 

verab« 
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verabscheuen, und solche lieber durch ihre Skla­
ven verrichten lassen, so wie e6 vor Alters in 
Griechenland auch Mode war. Allein, es ist 
noch die Frage, welches edler, löblicher, rühm« 
licher, anständiger sey, seine adeliche Hand 
an den Pflug zu legen, oder zu rauben, zu 
stehlen, zu plündern, zu morden, zu sengen 
und zu brennen. 

In Pohlen verlieret kein Edelmann sein 
adeliches Recht, und wird zum Bauer, wenn 
er gleich selbst aus Noch oder zur Lust seinen 
eigenen Acker mit seiner adelichen Hand gepflü-
get hatte. Er bleibt so nach als vor ein pohl-
nischer Churfürst oder Edelmann. 

Das Pflügen und die Feldarbeit, als bloße 
Handlungen betrachtet, machen keinen zum 
Vauren, sondern die Baucrrechte, die Bauer« 
schuldlgkeiten und Pflichten, die Frohndienste, 
die Zinsbarkeit, die Knechtschaft, die Leibei­
genschast, die Sklaverei). 

Es würde also ungemein lacherlich klingen, 
wenn jemand aus den obangesührten Exempeln 
den Schluß machen und behaupten wollte, die 
Schuldigkeit zu pflügen sey adelichen und vor­
nehmen Standespersonen nothwendig eigen. 

Das Pflügen erfordert nur Leibeskräfte, 
auch nur einen gemeinen und ganz geringen 

D 4 Ver-
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Verstand, daher auch der Dümmste dennoch 
zum Pfluge schon geschickt ist. 

Das Pflügen gehöret demnach vor gemei­
ne Leute, vor Bauern, vor Kn-chre, vor Skla« 
ven: aber nicht vor Stadtbürger, noch wem» 
ger vor Edelleute, am wenigsten vor hoheStaN' 
despersonen, 

V. Zwischenurtheil. 

§, !O,. 

^qes^Ge^^ Ackerbau und die Viehzucht sind noth. 
Mm». wendige Geschaffte. Menschen müssen essel, 

und trinken, sonst sterben sie vor Hunger und 
Durst, § 7. daher sind die Lebensmittel ganz 
unentbehrlich, §. 7. folglich auch Getrai? 
de und Vieh.. Das ungebauete und unbe-
säete Land bringet zwar von selbst Dornen und 
Disteln, aber kein Getraide. §. 9.. Der 
Ackerbau nebst dem Himmelsstriche, dem Grund 
und Boden und der Witterung,, befördert die 
Hervorbringung und Vermehrung des Getrai-
des, §. 9. Eine gute Fütterung und War« 
tung des Viehes befördern dessen Vermehrung, 
und die Verabsäumung dessen Verminderung. 
§. 9. 

Die Verahsäumung und die Abwartung 
des Ackerbaues und der Viehzucht sind zwey 
gegen einander stehende Dinge, welche nicht 

zugleich 



Entscheidung dor Frage. 57 

zugleich und zusammen bestehen können, son. 
dern eins hebt das andre auf. Da es nun 
nicht möglich ist, durch die Verabsaumung des 
Ackerbaues und der Viehzucht die Vermehrung 
des Getraides und Viehes zu befördern, sol, 
cheS aber durch die Ausübung des Ackerbaues 
und der Viehzucht einzig und allein möglich 
wird, so ist der Ackerbau und die Viehzucht 
nothwendig, oder ein nothwendiges Geschaffte. 

VI. Zwischenurtheil. 

§. IO2. 

Der Ackerbau und die Viehzucht sind nütz, Em nützliches 
liche Geschaffte, Die Gärmerey, Iagerey 
und Fischerey verschaffen uns zwar einige Le­
bensmittel, aber der Ackerbau und die Vieh­
zucht den größestenTheil derselben. Nun sind 
die Lebensmittel dem Menschen unentbehrlich 
nöthig, §. 7. daher brauchen wir den Acker­
bau und die Viehzucht zu unsrer Nothwendig-
keit und Nothdurst, was wir aber zu unsrer 
Notwendigkeit und Nothdurst brauchen, heißt 
nützlich, §. 18. also sind der Ackerbau und die 

Viehzucht nützliche Geschäffte. 

D 5 Vlk. 
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V!!. Zwischenurtheil. 

§. ioz. 

Was Eignes Bauer und einem jeden ist e6 vor­
ist einem je- theilhafter und nützlicher, etwas Eigenthümli-

ches zu haben, als ganz und gar nichts. Die 
th-'ili-asttr Gemeinschaft der Güter ist zwar noch bey den 

mch ' Rußischen Maltheser> Rittern ohnweit denDni-
gar nichts, perischen Wasserfällen im Gebrauch. Soe­

ben auch verschiedene andre Ackerleute diese alt-
väterische Gewohnheit theils beybehalten, theils 
wieder erneuert. Sie ist aber bey dem große-
sten Haufen der Menschen abgeschafft. Da­
her auch unter den Bauern und andern Stän­
den außer der Mode. Hat nun ein Bauer 
oder ein andrer Mensch ganz und gar nichts, 
so ist er bettelarm: Hat er aber etwas Eigen-
thümliches, so kann er doch davon einen nützli-
chen Gebrauch machen. Folglich ist es dem 
Bauer und einem jeden vortheilhasker und nütz­
licher, etwas Eigentümliches zu haben, als 
ganz und gar nichts. 

Das Betteln ist ein schändliches Nah­
rungsmittel, dem gemeinen Wesen sehr be­
schwerlich , und in großen Städten wegen der 
Prachervoigte unerlaubt. 

Stehlen, Rauben und Plündern bringt 
an Galgen und Rad. 

Fleißiges 
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Fleißiges Arbeiten ist das sicherste Erwer-
bungsmittel wider die Bettelarmuth, und das 
allerehrlichstc Nahrungögesehäffte. 

Dis Samojedische Ma uer, abgelebte oder 
krüppelhafte Aelcern und Anverwandten (wei­
che unvermögend geworden, mit auf den Fang 

auszugehen, und sich Unterhalt zu verschaffen) 

umzubringen, ^gleichen die in Provence vor 
etlichen ioc> Jahren üblich gewesene Französi­
sche Mode, sich selbst aus Verdruß des Lebens 

mit obrigkeitlicher Erlaubniß zu ermorden, lauft 

wider die Menschheit und die Natur lebendiger 
Geschöpfe, auch wider das StaatSinteresse. 

Dem gemeinen Wesen eines Staats wäre 
es vorteilhafter und nützlicher, wenn Krüppel, 
preßhafte und sehr betagte arme Leute ihren Uns 
terhalt, so wie es in Rußland geschehet, in Ar­
menhausern und Hospitälern bekämen, als daß 
sie sich auf den Straßen und Gassen zum Er­
schrecken der Schwangern und Verursachung 
allerhand Mißgeburten herumschleppen. 

VM. Zwischenurtheil. 

§. 104. 

Das volle Eigenthum über die Bauerhufe Das volle Ek 
ist dem Bauer vortheilhafter und nützlicher, als Am^Bauec 
das unvollkommene. Das volle Eigenthum vortheWafter 
^ ^ ^ . und nützlicher, 
bestehet m der freyen Macht und Gewalt mu als d^s unvolls 

D 5 dem kommene. 
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dem Grund und Boden der Bauerhufe nach 
eigenem Belieben und Gutbesinden zu schalten 
und zu walten, auch alle Fruchte und Nutzen 
davon zu genießen, §. zo. Enthalt also das 
Grund, und Nutzeigemhum. §. Z2-^z. 

Das unvollkommene trennt diese beyden 
Stücke, und vertheilet sie unter zwey Perso, 
nen» Die eine behält die freye Macht und Ge­
walt, den Grund und Boden des Bauerlan. 
des an andre zu veräußern, aber nicht die 
Früchte davon zu genießen. §. 

Die andre Person bekommt die freye 
Macht und Gewalt, eben dasselbe Bauerland 
zu nutzen, und alle Früchte davon zu genießen, 
aber nicht den Grund und Boden an andre zu 
veräußern, noch damit zu machen, waö man 
will. 

Das volle Eigenthum verleih-t also eine 
uneingeschränkte Macht über den Grund und 
Boden nicht allein, sondern auch über die Früch­
te des Bauerlandes. 

Das unvollkommene schränket solche Macht 
ein, und verleihet dem Grundherrn nur das 
Ober, oder Grundeigenthum, d. i. die Macht 
und Gewalt, den Grund und Boden des 
Bauerlandes, aber nicht die Früchte davon an 
andre zu veräußern. 

Dem 
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Dem Fruchtnießer aber nur das Nutzei­
genthum, d. i. die Macht und Gewalt über 
die Feld- Garten. Erd. und Baumfrüchte, allein 
nicht über den Grund und Boden. 

Da man nun bey einer uneingeschränkten 
Macht und Gewalt über den Grund und Bo­
den , wie auch über die Früchte eines Bauee-
landcs mehr gewinnen kann, als wenn die 
Macht und Gewalt sich entweder nur über den 
Grund und Boden allein, oder nur über die 
Früchte allein erstrecket. So ist das volle Ei­
genthum dem Bauer, wenn er solches hat, vor­
theilhafter und nützlicher , als das unvollkom» 
mens, es mag dieses nur das Obere, das 
Grund- oder nur das Mindere, das Nutz« und 
Fruchteigenthum seyn. 

Das volle Eigenthum ist dem Bauer alle­
zeit vortheilhafter und nützlicher, als das un­
vollkommene. Das ist eine unstreitige Wahr­
heit. Allein, hieraus folget noch gar nicht, 
was dem Bauer vortheilhafter und nützlicher 
ist, das ist auch dem gemeinen Wesen, dem 
ganzen Staat vortheilhafter und nützlicher. 

IX. Zwischenurtheil. 

§. W5. 

Das volle Eiaenthum der Hufe iandes ist Das volle Eis 
^ ^ ^ / geitthum des 
dem Bauer vortheilhafter und nützlicher, als Landes ist dem 

das Bauer 
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vortheilhafter' das Elgenthum der bloß beweglichen Güter» 
al'^de "dloß'be! Das volle Eigenthum der Hufe Landes ertheilt 
weglichen Sü/ dem Bauer die freye Macht und Gewalt, da« 

mit nach eigenem Belieben und Gutbtfindenzu 
schalten und zu walten, also auch zu besitzen, 
und die Früchte nebft allem Nutzen davon zu 
genießen. §. 104. Das volle Eigenthum der 
bloß beweglichen Güter ertheilt solche Macht 
dem Bauer nur über sein bewegliches oder fah­
rend Haab und Gut. Das volle Eigenthum 
der Hufe Landes enthalt alfo auch dessen Besch 
in sich. Dieses ist eine Folge aus dem vollen 
Eigenthum, die Hufe Landes gehöret zu den 
unbeweglichen Gütern. Die Gesetze ertheilen 
den Besitzern unbeweglicher Güter einige Vor-
theile, welche den Besitzern beweglicher Güter 
nicht zugestanden werden. Folglich ist das 
volle Eigenthum d«r Hufe Landes dem Bauer 
vortheilhafter und nützlicher, als das volle Ei­
genthum der bloß beweglichen Güter. 

X. Zwischenurtheil. 

§. 106. 

uu^beweAche Bauer ist es vorrheilhaftsr und nütz, 
Güter zusam- licher, wenn er Land und bewegliche Güter zu­
Bauer vor!" gleich 5"^ E'genrhum besitzet, als wmn 
theilhafrer er nur Land ohne bewegliche Güter, oder be« 
a?m^Ewe6 wegliche Güter ohne Land zum Eigenchum hat. 
von Heyden. Das 



Entscheidung der Frage. 6 z 

Das volle Eigenthum über die Hufe Lan­
des ist dem Bauer vortheilhafter und nützli­
cher , als das unvollkommene, §. 105. das 
volle Eigenthum über die Bauerhufe bringt 
ihm aber weniger Vortheil und Nutzen, wenn 
er keine Saat, kein Geld, auch Fuhrwerk 
und andre bewegliche Güter hat, oder zwar 
hat, aber weder mit solchen noch den Feld, und 
andern Früchten thun kann was er will. Es 
bringt ihm auch weniger Vortheil und Nutzen, 
wenn er zwar bewegliche Güter, aber kein ei­
gen Land hat, und daher solches von irgend ei­
nem Grundherrn in Pacht nchmen, folglich da­
vor das Pachtgeld, und also mehr entrichten 
muß, als er zu entrichten hatte, wenn das 
jand sein eigen wäre. Dagegen bringt ihm 
das volle Eigenthum über die Baucrhuse mehr 
Vortheil und Nutzen, wenn er auch zugleich 
sein eigen Vieh, Fuhrwerk, Saat und andre 
bewegliche Güter hat. Also ist dem Bauer 
vortheilhafter und nützlicher, wenn er das volle 
Eigenthum über seine Hufe jandes und über 
seine beweglichen Güter hat, als wenn er nur 
Land ohne bewegliche Güter, oder bewegliche 
Güter ohne Land eigenthümlich besitzet. 

Es würde dem Bauer schlechten Vortheil 
und Nutzen bringen, wenn er zwar freye 
Macht und Gewalt hatte, mit dem Grund 
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und Boden seiner Bauerhufe nach eigenem Be­
lieben und Gutbefinden zu schalten und zu wal« 
ten, hatte aber keine freye Macht und Gewalt, 
mit seinem Vieh, mit seinen eingesammleten 
Früchten, mit seinem Gelde, Kleidern, und 
mit seiner übrigen Fahr und Haabe zu thun, 
was er will, sondern müßte erst vorher alle« > 
mal jemand um Erlaubniß fragen, und da» 
durch Zeit, Gelegenheit, Vortheil und Nu­
tzen verabsäumen und aus den Händen fahren 
lassen. 

Xl. Zwischenurtheil. 

§. 107. ^ 

Dem bemittel- Das Grundeigenthum über die Hufe Lan< 
das^undei!^ des ist einem bemittelten Bauer vortheilhafter ^ 
genthum vor,' und nützlicher, als das bloße Nutzeigenthum I 
und nükUcher, über eine solche Hufe. Das Grundeigen-
als das Nutzt thum über eine Hufe Landes ertheilt eine freye 
e.Mt um. und Gewalt, den Grund und Boden 

nach eigenem Belieben und Gutbefinden an 
andre zu veräußern, zu verkaufen, oder auf 
Pacht und Grundzins abzugeben, oder vor sich 
selbst zu eigenem Gebrauch und Nutzen zu be« I 
halten» §. Z2. Das bloße Nutzeigenthum er­
strecket solche Macht und Gewalt nur über 
Halm. Erd- und Baumfrüchte, und also über 
die Nutznießung des Landes. §. zz. 

Hae 
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Hat nun ein bemittelter Bauer das Grund­
eigenthum über seine Hufe Landes, fo kann er 
sich alles, was zum Ackerbau und der Vieh­
zucht nöthig ist, vor eigne Mittel anschaffen, 
und darf keinen Grundzins an irgend einen 
Herrn entrichten, sondern nur die obrigkeitli-
chen Gefalle an die Oberlandesherrschaft. H 74» 
Hat aber ein bemittelter Bauer nur das bloße 
Nutzeigenthum, fo hat er kein eigemhümlicheö 
Land, und muß außer den obrigkeitlichen Ge­
fallen §. 74. auch die Abgaben an die Grund­
herrfchaft vor die Nutzung der Hufe Landes 
entrichten, §. 72. folglich genießet er nicht so 
viel Vortheil und Nutzen, als er genießen wür­
de, wenn er auch zugleich das Grundeigen­
thum darüber hatte. Mithin ist das Grund­
eigenthum über eine Hufe Landes einem bemit­
telten Bauer vortheilhafter und nützlicher, als 
das bloße Eigenthum über eine solche Hufe. 

Xll. Zwischenurtheil. 

§. iv8. 

Das bloße Nutzeigenthum über eine Hufe Demunbemits 

Landes ist einem unbemittelten Bauer vortheil- istdas Hutzel-
hafter und nützlicher, als das bloße Grundei- ^ 
genthum über eine folche Hufe. Hat ein un> und nützlicher 

bemittelter Bauer das bloße Nutzeigenthum als dasA-unb-
über eine Hufe Landes, so hat er seinen Erb-

E Grund-
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Grundherrn. Diesem ist daran gelegen, daß 
sein Bauer im Stande erhalten werde, die 
Abgaben und obrigkeitlichen Gefalle zu entrich­
ten. Er kann die Umstände und Aufführung 
seines Bauers wissen. Er stehet ihm in allen 
Nöthen bey. Er erlaubt ihm Holz zu den 
Bauergebäuden. Er streckt ihm Geld, Vieh, 
Getraide zur Saat und Unterhalt vor. Ep 
bezahlt das Kopfgeld vor ihn, wenn der Bauer 
solches zu rechter Zeit nicht aufbringen kann, 
weil er den Bauer in seiner Gewalt hat, und ! 
zur Wiederherstellung zwingen kann, so bald sich 
der Bauer erholet hat. Er schützet ihn wider 
Gewalt und Unrecht. Hat aber ein m.bemit- i 
telter Bauer das Erbgrundeigenthum, so ist er 
ein freyer Landsaße, hat also keinen S bgrund- ! 
Herrn, der ihm in obgcdachten Fällen beste­
het. Er muß dahero vor sich selbst sorgen. ! 
Fehlstes ihm an Mitteln, das Nöihige zum 
Ackerbau und zur Viehzucht anzuschaffen, so 
ist er gezwungen, sein Land unbebauct liegen 
zu lassen, an andre zu vers tzen, zu verpach­
ten, oder gar zu verlassen, und davon zu ge­
hen, oder sich in die Leibeigenschaft als ein Erb­
bauer unter jemand zu begeben, wie wir sol- ! 
ches bey den Aegyptiern zur Zeit der siebenjäh-
rigen Theurung antreffen. 

Daher 
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Daher ist das bloße Nutzeigenthum über 
da6 Bauerland einem unbemittelten Bauer 
vortheilhafter und nützlicher, als das bloße 
Grundeigenthum» 

Hieraus erhellet, daß die Knecht, und 
Leibeigenschaft nicht allein nach dem Völker­
rechte durch die Kriegsgefangenschaft, sondern 
auch nach dem Naturgesetz aus Liebe zur Selbst. 
erhaltung durch den Mangel der Selbsthülfe 
entstanden. In der Knecht, und Leibeigen­
schaft Gebchrne können eben fo wenig, als 
blind, taub und stumm Geborne, wider ihr 
Schicksal und Verhangniß murren. Wer sich 
gutwillig umsonst oder vor Geld in die Leibei­
genschaft begiebt, hat sich solches selbst beyzu-
messen. Mit Gewalt und ohne Ursach in die 
Leibeigenschaft gezwungene haben das Recht, so 
bald sie können, sich wieder in ihre Freyhelt 
zu sitzen. 

, X!ll. Zwischenurtheil. 

§. 109. 

Dem Grundherrn einer Bauerhufe ist es Dem Grund-
vortheilhafter und nützlicher, daß seinem Bauer Bau^rhufe''ist 
nur das bloße Nußeigenthum zugehöre, als es vorcheilhaf-
. , - r ^ ^ ter und nützliL 
daß ihm auch zugleich das Grundeigenthum cher, daß sei­

zukomme. Der Grundherr oder Grundeigen- "em Bauer 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 nur das Nutz-

thumer hat das Erbgrundrecht, das Erb eigenchum zu-
E 2 grund. S^^alsdaß 
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ihm auch zu- grundeigenthum über die Hufe Landes, welche 
gleich das der Erbbauer zu seinem Ackerbau und zu seiner 
Grmidclgen- , , , / ^ ^ « 
thum zukom, Viehzucht brauchet und innen hat. Soll nun 
^ sejn Erbbauer daö Grundeigenthum haben, so 

muß ihm solches der Grundherr abstchen, ab» 
treten und überlassen. Der Grundherr und 
der Nutz- oder Fruchtnießer, der Erbherr und 
der Erbbauer, sind zwo gegen einander ge» 
setzte Personen, welche nicht zugleich einerley 
Rechte gemeinschaftlich mit einander zusammen ! 
haben können. Denn die Muthschirrung oder 
die Gesamtschaft findet zwar bey einer unge« 
theilten Erbschaft, und in einigen andern 
Rechtfällen, aber nicht bey dem Eigenthum 
zwischen dem Grundeigenthümer und dem 
Fruchtnießer, dem Erbherrn und dem Erbbauer 
statt. 

Behält demnach der Erbherr das Grund, 
eigenthum, so muß nothwtndig der Erbbauer 
davon auSg schlössen und ihm nur einzig und ! 
allein das Nutz und Fruchteigenthum von der ! 
Bauerhufe gelassen werden. 

Soll der El bbauer das Grundeigenthum 
bekommen und haben, so muß der Erbherr 
norhwendiger Weise davon ausgeschlossen seyn, 
weil, wie gesagt, das Grund« igenthum we- > 
der getheilt, noch gemeinschaftlich vom Erb­
bauer und Erbherrn zugleich besessen werden > 

kann. 
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kann. Wird nun der Erbherr vom Grundeigen-
thum ausgeschlossen, so verlieret er solches, und zu­
gleich mit alle daraus fließende Gerechtsame. 

1. Er verlieret das Recht, den Grund und 
Boden der Bauerhufe nach eigenem Belieben 
und Gutbefinden zu veräußern, weil ihm nicht 
mehr das Grundeigenthum darüber zugehöret, 
sondern feinem Erbbauer. 

2. Er verlieret die Zwanggerechtigkeit, weit 
sein Erbbauer durch das erhaltene Grundeigen, 
thum, davon er schon das Nutz' und Fruchteigen­
thum hat, ein Freybauer,oder wenigstens ein Erb­
zinsbauer geworden, und nicht mehr desErbhsrrn 
Gerichtsbarkeit als ein Leibeigner erkennet. Der 
Erbherr kann ihn daher nicht mehr vor sich selber 
strafen, sondern muß ihn auch nur wegen kleiner 
und nicht schwerer Privatverbrechen gerichtlich 
belangen. 

z. Er verlieret das Erbrecht an der Person 
des Erbbauers, weil dieser als ein Freybauer oder 
ein Erbzinsbauer zum freyen Mann gemacht ist. 
Er kann ihn daher vor seine Person nicht mehr 
an andre veräußern. 

4. Er verlieret die Frohndienste, die ihm 
sonst so vortheilhaft und nühlich sind, maßen der 
Erbbauer das volle und freye Grund, und Nutz« 
eigenthum hat, und die Frohndienste mit einem 
freyen und vollen Eigenthum nicht gar zu wohl 
bestehen. E z 5. Er 
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5. Er verliert das Ansehen bey seinem Erb-
bauer, weil dieser seinen gewesenen Erbherrn', in 
Ermangelung der Zwanggerechtigkeit, nicht mehr 
so zu fürchten hat , indem er nicht mehr sein 
Leibeigener ist. Mithin behält der Erbherr von 
seinem Erbbauer und der Bauerhufe nichts wei» 
ter, alö einen jährlichen bloßen Zinns zum An­
denken feines ehemals darüber gehabten Erb-und 
Grundeigentums. Der Erbherr behält also 
weniger als er vorher hatte. 

Besitzt aber der Erbbauer nur das Frucht» 
und Nußeigenthum, so behält der Erbherr 

1. Das Grundeigentum 
2. Den Zinns 
z. Den Zehenden 
4. Die Frohndienste 
5. Die Zwanggerechtigkeit 
6. Das Erbrecht an der Person des Bauers 
7. Das Ansehen bey seinem Erbbauer. 
Er behält also in diesem Fall mehr als in 

dem ersteren. Folglich ist es dem Grundherrn 
vortheilhafter und nützlicher, daß feinem Erb­
bauren nur das bloße Nutz - und Fruchteigen, 
thum zugehöre, als daß ihm das volle und freye 
Grund-und Nntzeiqenthum zukomme. 

XlV. Zwischenurtheil. 

haft^daßein' §- "0. 
Unabclicher Besitzt irgendwo ein Unadelicher Land zum 
h"it?^als daß Eigenthum, so ist es dem gemeinen We. 
er es verliere, sen 
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sen vortheilhafter und nützlicher, daß ihm solche« 
gelassen, als daß es ihm genommen werde. 

Gefitzt irgendwo ein Unadelicher Land zum 
vollen Eigenthum, so ist er schon im Besitz, und 
muß es rechtmäßig an sich gebracht haben. Er 
hat es rechtmäßig an sich gebracht, weil er e6 be­
sitzet, und bishero zu von Niemand aus dem 
Besitz durch obrigkeitlichen Ausspruch gesetzet 
worden. Er besitzt eö also rechtmäßig, 
Ist der Besitz rechtmäßig, so kann Nie? 
mand weiter einen gegründeten Anspruch 
daran haben auch machen. Folglich ist derglei­
chen Besitz Niemand mehr zum Schaden oder 
Nachtheil. Nun trägt zur Vermehrung des 
Getraides und des Viehes nichts bey, ob ein Leib­
eigener ein Knecht, ein Taglöhner oder der Ei-
genthümer selbst den Ackerbau und die Vieh­
zucht abwartet, wenn nur alles gehörig abge­
wartet wird §. iz. 

Mithin kann 
1. Der Ackerbau und die Viehzucht 
2. Der Vorrath an Getraide und Vieh 
z. Der wohlfeile Preis der Lebensmittel be­

fördert werden, wenn gleich ein Unadelicher 
Land eigentümlich besitzet. Es ist aber dem 
gemeinen W-sen aller Stände eines Staats sehr 
viel daran gelegen, daß nach dem Natur« Völ­
ker und bürgerlichen Recht ein jeder daö Seine 
behalte und besitze, auch in dem Besitz des Seini-

E 4 gen 
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gen geruhig und ungehört gelassen,und ihm nichts 
widerrechtlich genommen werde §. 15. Also ist 
es dem gemeinen Wesen vortheilhafter und nütz­
licher, das auch dem unadelichcn, freyen Land-
säße, der schon Land eigenthümlich besitzet, solches 
gelassen, als daß es ihm genommen werde. 

XV. Zwischenurtheil. 
H. in. 

Esistvortheil- Dem gemeinen Wesen ist es vortheilhafter 
Neulnkömm- nützlicher, wenn Neuankömmlinge vom 
lmge auchErb- Bauerstande wüstes Land ausErbzinnerechtbe-

kommen, als wenn sie eö zum vollen und freyen 
Eigenrhum erlangen. Neuankömmlinge auch 
von Bauerstande sind freye Leute, sonst wäre es 
ihnen nicht erlaubt auseinem Staat in eineran-
dern zu ziehen. Freye Leute sind niemand mit 
jeibeigenschaft zugethan, daher als unmittelba­
re Unterthanen der Oberlandeeherrschaft, wo sie 
sich niederlassen, zu betrachten. Das wüste Land, 
welches ihnen zu bebauen und zu verbessern an­
gewiesen wird, hat auch noch keinen andern 
Grundherrn, als die Oberlandeeherrschaft. Mit­
hin geschiehst niemand nicht das allergeringste 
Unrecht, wenn Neuankömmlingen davon etwas 
eingeräumet wird. Es ist aber dem gemeinen 
Wesen aller Stände eines Staats vortheilhaf« 
ter und nützlicher, daß das wüste Land zur Ver­
mehrung des Getraides angebauet, als daß eö 
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öde, wüste undunangebauet gelassen würde. Der 
Ackerbau und die Viehzucht erfordern Innwoh-
ner. Das wüste Land ist ein Zeichen eines 
Mangels an Innwohnern in einem Staat. 
Neuankömmlinge vermehren die Anzahl 
der Innwohner. Sie befördern also die 
Bevölkerung. Die Bevölkerung ist vor 
den Staat ein unumgänglich nothwendigeS 
Stück §. 6. daher ist die Annahme der Fremd­
linge, wo ein Mangel an Innwohnern ist, dem ge-
meinen Wesen vortheilhafter und nützlicher, als 
deren Zurückweisung. Nichts lockt so sehr 
freye Leute aus ihrem Vaterlande in einen frem­
den Staat, als die Hoffnung einer Sicherheit 
und Freyheit von der Leibeigenschaft, nebst der 
Vermuthung, in der Fremde mehr Vortheil und 
Nutzen anzutreffen, als im Vaterlande. Die« 
serwegen ist es dem gemeinen Wesen vorteil­
haft und nützlich, daß zur Anlockung mehrerer 
Ankömmlinge den neuangekommenenLandleuten, 
außer der Sicherheit und Freyheit von der Leib­
eigenschaft, auch Land zum Eigenthum angewie­
sen und in Besitz gegeben werde. Nun kann 
kein Staat ohne Einkünfte bestehen §. n. also 
müssen die Stände zu den Reicheeinkünften das 
ihrige beytragen, folglich auch der Bauerstand 
und darunter gleichfalls die Neuangekommenen. 
Mithin kann daöeigenthümliche Land der Neu­
ankömmlinge nicht von allen Auflagen freyblei-

E 5 ' ben, 
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ben, sondern muß mir Abgaben beleget werden. 
Damit aber die Neuangekommenen und künftig 
zu erwartenden nicht abgefchrecket werden, so müs­
sen die Auflagen dergestalt gemäßiget werden, 
daß das Reckt der Neuankömmlinge dem vol­
len freyen Eigenthum am nächsten komme. Da 
nun dieses durch das Erbzinnsrecht am füglich« 
sten geschehen kann §. 42. so ist e6 dem gemei» 
nen Wesen vortheilhafter und nützlicher, daß 
Neuankömmlinge das wüste Land aufErbzinnö-
recht bekommen, als daß sie es zum vollen und 
freyen Eigenthum erlangen. 

XVt. Zwischenurtheil. 

§. 112. 

Wenn der Wenn der Ackerbau und die Viehzucht 
Ackerbau und ^ ^ ^ . 
dic Vi'haucht Nicht verabsäumet wird , so ist es dem gememen 
säumrt wtt'd Wesm gleich viel, ob der Bauer Land zum vol-
so ist es dem lcn Eigenthum besitzet oder nickt. Der Acker-

bau und die Vichjucht sind nothwendige §. 101. 
ob der Bauer und nützliche Geschaffte §. 102. Beydes kann 
^Eig?nchum aber vom Knecht eben sowohl als vom Herrn 
besitzet oder selbst, vom Fremden eben sowohl, als vom Eigen­

tümer des Ackers und Viehes verrichtet wer­
den, wenn nur über den Knecht und Mieths 
ling ein guter Aufseher vorhanden ist. Dieser 
Satz ist ganz möglich, und enthalt keinen Wi­
derspruch in sich. Selbst die Erfahrung lehret 

uns 
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uns auch, daß auf adclichen Landgütern nicht 
der Eigentümer selbst, sondern ein gemieteter 
Dienstbote, cinTaglöhner und also ein Fremder; 
nicht der Herr selbst, sondern Knechte und Mag-
de, und alsoFremde, dienichr den geringsten An-
theil an dem Eigenthum desAckers und Viehes 
haben, den Ackerbau und die Viehzucht abwar­
ten, und der Herr desGuths nur die Aufsicht 
darüber führet, oder jemand zur Aufsicht bestellet. 
Der Ackerbau und die Viehzucht geschehet durch 
Handanlegung, durch Fleiß und Arbeit zu Hause 
und im Felde, Hüttung und Absütterung des 
Vieheö zur rechten Zeit , und auf eine gehörige 
Art. Also geschiehst der Ackerbau und die Vieh-
zucht nicht dadurch, daß der Bauer den Grund 
und Boden von seinem Ackerfeld, Wiesen und 
Gebäuden an andre verkaufen oder auf andre 
veräußern kann, wenn, wie und an wen er nur 
immer will. Es geschiehst auch nicht durch den 
Genuß de6 Nutzens vom Ackerbau und der Vieh-
zucht, weil der Genuß de6 Nutzens alsdenn erst 
erfolget, wenn der Ackerbau und die Viehzucht 
schon geschehen. Mithin geschiehet es weder 
durch das Unvollkommene, es sey Grund, oder 
Nutz, und Fruchteigenlhum, auch nicht durch das 
volle Eigenthum. 

Das Eigenlhum bestehet in dem Recht, in 
der Gerechtsamkeit, in dem gesetzlichen Vermö­

gen 
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gen, etwas in Betrachter Sache, die unser 
ist, zu thun und zu lasten. Der Ackerbau und 
die Viehzucht in einer That, in einer Bewerk-
stelligung. in einer körperlichen Handlung, in einer 
Ausübung des gesetzUchenVermögens.DieseThat 
und Handlung als eine That und Handlung be­
trachtet, muß mit dem Bewegungsgrunde der 
zu einer That nnd Handlung Anlaß giebt, nicht 
vermischet werden. Der Nutzen vom Acker« 
bau und der Viehzucht ist der Bewegungsgrund 
zum Ackerbau und zur Viehzucht. Der Grund­
herr hat Nutzen von einer Bauerhufe Landes, 
die ihm zugehöret, wenn er ste entweder mit 
Gewinn verkaufet, oder auf Zinns andern oder 
auch seinem Erbbauer verpachtet, oder selbst vor 
sich bep fingen und die Früchte einerndten laßt. 
Der Erbbauer als Fruchtnießer der Bauerhu­
fe muß zwar den Zinns und Abgaben an die 
Grunvherrschast §. 72. wie auch die obrigkeit­
lichen Gefalle entrichten (§. 74.) Hat aber da« 
vor auch seinen Nutzen, indem ihm alle Feld-
Garten-Erd- und Baun.früchte, die auf solcher 
Hufe gewachsen, imgleichen sein Vieh und die 
junge Zucht davon zugchöret, und er damit ma­
chen kann was er will. Ist der Bauer Erb-
grunw'igenfhümir und Fruchtnießer zugleich, so 
ist alles sein, der Grund und Boden sein. Sein 
die Früchte. Sein das alte und junge Vieh, 

und 
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und er entrichtet davor nur die Gefälle an die 
Oberlandesherrschaft §. 74 In allen diesen Fal­
len, der Bauer mag nur Grundeigentümer al» 
lein, oder nur Frucht ießer altem, oder Grund­
eigentümer und Fruchtnießer zugleich seyn, hat 
das gemeine W^sen der Stande eines Staats 
krinen Nutzen noch Vortheil vom Ackerbau und 
der Viehzucht eines solchen Bauren, wenn er 
nichts von seinem Vorrath verkaufen kann oder 
nicht will, oder gar einen sehr hohen Preis 
davor verlanget. Das gemeine Wesen hat aber 
alsdenn vom Ackerbau und der Viehzucht Vor­
theil und Nutzen, wenn die Bauern den Acker­
bau und die Vi.hzucht nicht verabsäumen, son­
dern fleißig treiben, und im Stande sind von 
ihrem Vorrath am Getraide und Vieh an die 
übrigen Jnnwohner vor einen wohlfeilen Preis 
zu überlassen. Mithin steckt der Vortheil und 
Nutzen des gemeinen Wesens nicht in dem Grund 
und Landeigenthum des Bauern, sondern in der 
Aueübung der Bauerpfllcht, d. i. im wirklichen 
Ackerbau und wirklicher Abwartung der Vieh­
zucht. Wird nun der Ackerbau und die Vieh« 
zucht nicht verabsäumet, so ist es dem gemeinen 
Wesen gleich viel, ob der Bauer Land zum vollen 
Eigenthum besitzet oder nicht, d. i. ob der Bauer 
Grundeigenthümer und Fruchcnießer zugleich 

ist. 
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ist, oder nur Frucht - und Nutznießer allein, ohne 
daö Grundeigentum zu haben. 

In Pohlen wird der Ackerbau und die Vieh­
zucht getrieben im Werder bey Elbing, Danzig 
und Marienburg gleichfalls. Aus beyden Ge­
genden kommt Getraide und Vieh zum Ver­
kauf. Der Bauer in Pohlen ist ein leibeige­
ner Erbbauer. Er ist kein Grundeigentümer 
von feiner Hufe Landes. Der Grund und Bo­
den davon kömmt dem Erbgrundherrn eigen­
tümlich zu. Der Erbbauer ist aber Eigen­
tümer feiner Bauergebäude, feines Viehes und 
des Getraideö, was er auf feiner Bauerhufe ge­
bauet hat. Er kann damit machen was er will» 

Die Werderifchen Bauern sind lauter Frey­
bauern. Ihnen kommt fowohl der Grund und 
Boden, als auch dieErd.Halm-undBaumfrüchte 
so auf ihrem Lande wachsen, eigentümlich zu. 
Sie können mit ihren Gebäuden, mit ihrem Vieh 
und Getraide machen was sie wollen. Sie find 
also Grundeigentümer und Fruchtnießer zu­
gleich. Kommen beyde ArtBauren mit ihrem 
Getraide und Vieh zu Markte, so fragt der 
Käufer, wenn er gleich die Bauren nicht kennet, 
wie teuer? wie viel habt ihr? wie viel ist da? 
er fragt nicht, habt ihr eigenes Land? Habt 
ihr das Grundeigentum von eurer Hufe. Er 

fragt 
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fragt nur nach dem Preise und nach dem Vor­
rath. Ihm ist es lieb, daß er vor sein Geld 
Getraide und Vich haben kann. Je wohlfei« 
ler, je li ber! ihm ist nichts darum zu thun, 
ob der Verkäufer Grund, und Fruchtriaenthü-
mer zugleich, oder nur Fruchttigenthümer al­
lein sey. Das ist ihm und ollen Käufern, folg­
lich dem gemeinen Wefen sehr gleichgültig. 

XVII. Zwischenurtheil. 

§. »z. 
Das Nußeigenthum des Bauerlandes, Das Nutzw 

oder das Fruchteigenthum, ist schon zulänM 
hinreichend, den Erbbauer zur Ackerfeldarbtii lich, v<nBauer 

zu bewegen. Das Nutz, und Fruchteigen A^/zuÄtve-
thum des Landes giebt Macht und Gewalt, ma gen. 
den Halm- und Baumfrüchten nach eignem Be­
lieben und Gutbcfmdt'n zu thun, was man da­
mit will, mithin selbige auf allerley Art und 
Weife zu brauchm und zu nutzen. Denn 
darinn bestehet das Frucht- und Nutzeigenthum 
des Landes. (§. zz.) 

Hat nun ein Erbbauer das Nutz und 
Fruchteigenthum des Bauerlandes , fo kann er 
die Feld Erb und Baumfrüchte zu feinem und 
der Seinigen Unterhalt brauchen, vermehren, 
an andre davon verschenken oder verkaufen, 

kurz, er kann damit fowohl, als auch mit fei­
nem 
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nem eignen Vieh machen was er will. Er ^ 
hat also von seiner Bauerhufe allen Nutzen, ^ 
ohne daß er dazu das Grundeigenthum von« 
nöthen hatte, und würde weder mehr Früchte ^ 
noch Nutzen davon haben, wenn er gleich auch 
das Grundeigentum, und also das volle Ei­
gentum hatte. Der Ackerbau und die Vieh­
zucht geschiehst nicht ohne Absicht, die Absicht 
ist, Nutzen von den Feld- und Erdfrüchten, 
auch den Zuwachs des Viehes zu haben. Die­
ser Nutzen betrifft nicht etwa unsre Ergötzlich­
keit und Bequemlichkeit, derer wir uns bege- ^ 
ben können, wenn wir wollen. Er betrifft 
die iebeaömittel. Diese gehören zur ieibeö 
Nahrung und Nothdurft, die ganz nothwendig 
sind, und derer wir uns nicht überheben kön­
nen, wenn wir auch gleich wollten. Der Nu­
tzen ist also einer von den wichtigsten. Je ' 
wichtiger aber der Nutzen ist, desto starkern 
Bewegungsgrund giebt er ab, die Mittel an, 
zuwenden, welche zu Erreichung der Absicht 
dienlich sind. Durch den Ackerbau und die 
Viehzucht wird die Vermehrung des Getrai« 
des und Viehes befördert. Die Vermehrung I 
des Getraides und Viehes bringt Nutzen, al­
so ist sie die Absicht des Ackerbaues und der 
Viehzucht, und diese sind das Mittel, gedach­
ten Nutzen zu erlangen, indem ohne den ! 

Ackerbau 
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Ackerbau und die Viehzucht die Vermehrung 
des Getraides und des Viehes nicht befördert, 
noch der Bauer des Nutzens davon theilhaftig 
werden kann. Nun wird der Bauer durch das 
Nutz- und Fruchteigenthum seiner Hufe Landes, 
d. i. durch das Eigenthum des Getraides und 
Viehes solchen Nutzens theilhaftig; also soll 
der Bauer nach seinem Beruf keine andre 
Handthierung zum Erwerbungsmittel haben, 
als den Ackerbau und die Viehzucht. Folg­
lich ist das Frucht, und Nutzeigenthum des 
Bauerlandeö schon hinlänglich zureichend, auch 
den Erbbauer zur Ackerfeldarbeit und Vieh­
zucht zu bewegen. 

Die Erfahrung bestärkt diesen Lehrsatz. 
Dem Pachtbauer Kilian kommt der Grund 

und Boden des Landes, so er gemiethet hat, 
gewiß nicht eigenthümlich zu. Sonst hätte 
er nicht nöthig gehabt, es in Pacht zu nehmen. 
Und dem ohngeachtet wird er bewogen, das 
Ackerfeld zu bauen, auch seine Wieftn zu rei­
nigen, um Getraide und Gras zu bekom­
men, weil solches ihm zugehöret, und er es 
zu seinem Nutzen anwenden kann, wenn, wo 
und wie er es nur immer will. 

Der Fischer Glaucus hat den Grund und 
Boden des Gewässers, worinn er fischet, nicht 
zum Eigenthum, und gleichwohl giebt er sich 

F Mühe, 
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Mühe, falls es ihm sonst nicht besonders ver-
bothen ist, sein Netz auszuwerfen, weil die Fi­
sche, die er daselbst sängt, ihm zugehören, und 
er also davon den Nutzen hat. 

Wenn Nimrod, dem Liebhaber von der 
Jaad, ein Recht zuerkannt ist, auch in frem­
dem Gebiete zu jagen, so wird er solches nicht 
unterlassin, ob gleich der Grund und Boden 
eines solchen Gibietö nicht sein eigen ist, weil 
dasjenige, was er daselbst auf der Jagd sät» 
let, ihm zugehöret, und er nebst der Ergötz­
lichkeit auch Nutzen davon hat. 

Die Krauthändler und Herumträger A. 
B.C. D. kommen vom platten Lande nach St. 
Petersburg, miethen vom Grundeigenthümer 
einen Gartenplatz, bearbeiten ihn, obgleich 
der Grund und Boden ihnen nicht zugehöret. 
Was beweget sie nun dazu? Bloß das Nutz» 
und Fruchteigenthum, so sie von dem gemie-
theten Gartenplatz haben. Denn die Garten­
erdgewächse davon gehören ihnen zu, und sie 
verwenden solche zu ihrem Nutzen. Warum 
soll denn nun das Frucht, und Nutzeigenthum 
nicht zulänglich hinreichend ftyn, auch den Erb­
bauer zum Ackerbau und zur Viehzucht zu be» 
wegen, da doch das Getraide, was er auf sei­
nem Baueracker bauet, wie auch der Zuwachs 
an jungem Vieh ihm eigenthümlich zugehöret, 

und 
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und er solches zu seinem Nutzen verwenden 
kann, wenn, wo und wie er nur immer will, 
ob er gleich da6 Grundeigenthum von solchem 
Acker nicht hat. 

Das Grundeigenthum ist wegen des Nutz-
und Fruchteigenthums dieses, letzteres aber 
rühret nicht allezeit aus dem Grundeigen­
thum her. Daher kann jemand vom Acker, 
bau Nutzen haben, wenn ihm gleich der Grund 
und Boden des Ackers nicht eigenthümlich zu­
kommt. Dagegen hat ein Grundeigenthümer 
von seinem Ackerlande keinen Vortheil, wenn 
er solches nicht auch nutzen kann. Das Grund­
eigenthum bringt alsdenn Nutzen: 

Wenn man Gelegenheit hat, solches mit 
Gewinn zu verkaufen. 

2. Oder wenn man selbst das Land zum An-
- bau des Getraides und Haltung des Vie­

hes, oder anderm Nutzen brauchen kann, 
z. Oder wenn man es an andre aus Zins 

verpachtet. 
Bleibt das Land braach, öde und wüste liegen, 
so hat auch selbst der Grundherr keinen Nutzen 
davon. Es kommt also bloß darauf an, daß 
der Ackerbau fleißig getrieben werde, der Be­
sitzer mag das Grund- und Nutzeigenthum zu­
gleich, oder nur das Nutzeigenthum allein, oder 
auch nur seinen Jahreölohn haben. 

F 2 XVIII. 
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XVIII. Zwischenurtheil. 

§. "4. 

Widerlegung Der Edelmann plackt zu sehr s.'inen Erb- I 
würfet" bauer. Er überhäuft ihn mit gar zu vielen 

und schweren Frohndiensten. Er legt ihm an > 
Zinsgeldern und Zehenden zu viel auf. Er ! 
läßt ihm keine Zeit, seine eigne Haus« und 
Feldarbeit zu bestreiten. Dieses alles würde 
wegfallen, und der Bauer fleißiger vor sich ^ 
arbeiten, wenn er Land zum Eigenthum be­
säße. Dergleichen Einwurf könnte hierbey ge- j 
macht werden. ^ 

Ich antworte und frage, Eartouche gehet I 
in die Kirche, um zu stehlen, soll darum das 
Ktrchengehen abgeschafft werden? Sulla, der 
römische Edelmann, preßt und plackt seine 
Erbbauern. Er tyrannisirt. Sollen darum 
die adelichen Rechte gänzlich aufgehoben wer­
den? Der Mißbrauch hebt den Gebrauch nicht 
auf. Zudem ist es noch unbewiesen, daß je, 
der Edelmann mit seinen Erbbauern gar zu 
hart verfahre. Das harte Verfahren ist kei­
ne wahre Folge der adelichen Rechte, sondern 
eine bloße Wirkung der harten Gemüthsbe-
schaffenheit. Aber sind denn auch alle Bauren 
fleißige Arbeiter, lauter fromme und heilige > 
Engel? Wer kann Bürge seyn, daß sie als 

Grund-
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Grundeigenthümer ihres Bauerlandes vor sich 
den Ackerbau und die Viehzucht fleißiger als 
sonst treiben werden. Würde nicht ein Faul, 
lenzer akdenn noch mehr faullenzen, weiter 
sein eigner Herr ist, und keinen Erbherrn mehr 
hat, dem das Recht zukommt, den Bauer zur 
Arbeit anhalten zu lassen. 

Plackt der Kronbeamte die Kronerbbau« 
ren zu viel, so sind die obrigkeitlichen Gerichte 
da, zu welchen der Geplagte seine Zuflucht 
nehmen kann. Nur müssen die Abgaben und 
obrigkeitlichen Gefalle nach dem Verhaltniß 
des Erwerbs festg-setzt, und die Frohndienste 
abgemessen seyn, damit ein jeder wisse, was 
er zu geben, zu thun und zu fordern hat. 

XiX. Zwischenurtheil. 

§. 115. 
Die Staatseinkünfte werden bloß dadurch Die Staats 

nicht vermehret, daß der Bauer Land zum Ei 
genthum, d. i. zum vollen Eigenthum besitzet, mehret, wenn 

Das volle Eigenthum begreift in sich da? Bam>/w,d 
Grund' und Frucht oder Nutzeigenthum. §.za. zum volleuEü 

Das Frucht. oderNutzeigenthum besteht indem hat. 
Eigenthum der» Feldfrüchte und des Viehes. 
§. zz. Diefes hat jeder Erbbauer durch ganz 
Europa. Das Grundeigenthum ist eine freye 
Macht und Gewalt, mit dem Grund undBo-

F z den 
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den eines Stück Landes zu thun was man will. 
§. Z2. Ist nun ein Erbbauer Grundeigen­
tümer, so kann er seine Bauerhufe Landes 
verkaufen, vertauschen, verschenken, verpach­
ten, zur Mitgabe mitgeben, an andre nach 
seinem Tode vermachen, oder bey Lebzeiten zur 
Verwaltung, zur Frucht, und Nutznießung, > 
oder nur zum Gebrauch abtreten, also an andre ! 
veräußern, oder selbst behalten, verbessern 
oder verschlimmern. Von dem Grundeigen­
thum ist eigentlich in der Frage die Rede, weil 
solches kein Erbbauer hat. Niemand ist durch 
ein Gesetz gezwungen, sein Land zu verkaufen, j 
zu vertauschen, zu verschenken, zu verpachten, 
zur Mitgabe mitzugeben, an andre nach sei-
nem Tode zu vermachen, oder bey Lebzeiten 
zur Verwaltung, zur Frucht- und Nutznies-
sung, oder nur zum Gebrauch abzutreten. ! 
Die Gesetze erlauben darinn einem jeden seine 
Freyheit, zu thun und zu lass-n was er will. 
Die Staatsklugheit überläßt solches eines je­
den seiner Privatklugheit. Also sind gedachte 
Rechtshandlungen willkührliche Handlungen. 
Gesetzt nun, es wären darauf Abgaben zu den 
Staatseinkünften aufgelegt, so müßte bey dem 
Verkauf, Verschenkung, Verpachtung des 
Bauerlandes der Eigenthümer die aufgelegte 
Gebühr erlegen. Ist der Eigenthümer ein 

Edel-
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Edelmann oder Stadtbürger, so erleget es der 
Edelmann oder Stadtbürger. Gehöret einem 
gewesenen Erbbauer das Grundeigenthum, so 
erleget er an Krongebühr gleichfalls eben so 
viel, nämlich nach der Größe seines Landes, 
und gar nichts mehr. Also verlieren die 
Staatseinkünfte nichts, wenn gleich der Erb­
bauer kein Grundeigenthum hat. Sie gewin­
nen auch nichts mehr, ob gleich der Erbbauer 
das Grundeigenthum besitzet. Folglich wer­
den die Staatseinkünfte bloß dadurch, daß der 
gewesene Erbbauer Land zum Eigenthum, d. i. 
zum vollen Eigenthum besitzet, gar nicht ver­
mehret. 

Es ist kein Gesetz vorhanden, welches den 
Eigenthümer, er sey ein gewesener Erbbauer, 
oder ein andrer, zwingen sollte, zu Vermeh­
rung der Staatseinkünfte Land bald zu kau­
fen, bald zu verkaufen, und damit, wie der 
Becker mit Brod, oder der Kaufmann mit sei­
ner Kaufmann swaare Handel zutreiben, eben 
so wenig, wie niemand gezwungen ist, zu Ver­
mehrung der Cabacken Einkünfte sich auf der 
Cabacke voll zu saufen. 

XX. 
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XX. Zwischenurtheil. 

§. 116. 

^stvortheil- Soll der leibeigene Bauer nicht mehr als ! 
Erbbauer^zum lin leibeigenes Erbgut des Erbherrn, sondern 
Erbzmns- alg ein Mensch in Betracht andrer Menschen 
Znauu zu ma- ^ 
eben, als zu ei- angesehen werden, so ist es dem gemeinen We, 

Bauer. ^ menschlichen Geschlechts, und zugleich 
' auch des Staats vortheilhaster und nützlicher, 

daß der leibeigene Erbbauer das Eigenthum 
des Bauerlandes als ein Erbzinnsmann bekom­
me, als daß er es als ein bloßer Zinnsmann, 
oder als ein ganz freyer Bauer erhalte. 

i. Der leibeigene Erbbauer kann von 
seinem Erbherrn ohne und mit der Bauerhufe 
an andre verkauft und veräußert, auch von ei­
nem Landgute auf ein andres versetzt, und vom 
Ackerbau weggenommen , und zu andern Ver­
richtungen nach des Herrn Belieben gebraucht 
werden. §. 8z. 

Er ist also kein freyer Mann, noch sein 
eigner Herr, sondern gleichsam als ein Knecht 
und Sklave seines Erbherrn. 

Nc>. 2. Der bloße Zinnsmann hat das 
Ober- und Untereigenthum. Er zahlet also 
den Zins von seinem ganz eignen Gute. Er 
kann mit seinem Gute anfangen was er will. 

Er 
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Er darf niemand Rechenschaft geben, wenn er 
gleich sein Gut verschlimmert. §. 90. 

Er ist also vor seine Person und in Bei 
^ kracht seines Landes ein sreycr Mann. 

^0. Z. Der Freybauer erkennet außerdem 
Oberlandesherrn keinen andern mehr vor sei« 
nen Herrn. §. 81. Äst also ein bloßer Zins, 
mann der Oberlandesherrschaft, folglich ist er 
vor seine Person ein freyer Mann, und sein 
eigner Herr, auch zugleich ein uneingeschränk­
ter Grund« und Nutzeigenrhümer seines Landes. 

4» Der Erbzinnsmann und Erb­
pachter ist zwar eine zum Bauerlande ange­
schriebene Seele, und kann zugleich mit dem 
Bauerlande zugleich an andre verkauft, und 
sonst auf andre Art veräußert werden. §. 91. 
Er ist aber auch zugleich, wiewohl nur ein 
eingeschränkter Eigenthümer seines Bauer­
landes. 

Er kann dahero ohne das Bauerland an 
andre nicht verkauft oder veräußert werden. 
Er kann auch nicht wider seinen Wiöen von 
einem Landguce auf ein andres versehet, noch 
vom Ackerbau weggenommen, und zu andern 
Verrichtungen nach seines Erbherrn Belieben 
gebrauchet werden. Er kann aber auch nicht 
vor sich selbst den Grund seines Bauerlandes 

F 5 ohne 
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ohne Wissen und Willen seines Erbherrn an 
andre verkaufen und veräußern. 

Er ist also nur gewisser maaßen, nämlich 
nur in Betracht seines Bauerlandes, aber mcht 
in Ansehung seiner Person erblich, d.i. ein 
Erbpachtbauer seine Obererb.Grundherren, 
aber auch dabey inAnsehung dessen, daß er von 
seinem Acferbau und Bauerlande nicht kan weg­
genommen, noch ohne Hand verkaufet und ver­
äußert werden, ein Untergrundeigenthümer 
seines Ackerlandes und also vor seine Person 
ein freyer Mann. 

Nun ist ein jeder Mensch von Natur, 
d. i. nach dem Recht der Natur ein freyer 
Mann. Auch die Liebe zur Freyheit einem 
jeden angebohren. Daher die Freyheit selbst 
eine unschätzbare Sache, mithin die sklavische 
Leibeigenschaft dem Tode gleich zu achten. 

Folglich ist der Sklavenstand vom Natur­
recht am weitesten entfernet, dem Naturrecht 
hingegen schon etwas näher, der Stand der 
heutigen leibeignen Erbbauren am nächsten, 
der Stand der persönlichen Freyheit der Erb-
zinnsbauern, der dennoch mit dem Stande der 
Erbherren bestehen kann, und endlich zwar dem 
natürlichen Rechte ganz gemäß, der Stand der 

' Frey-
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Freybauern, der aber mit dem Stande der Erb­
herren nicht bestehen kann. 

Da nun d' Nothwendigkeit und der Nu­
tzen das Eig .tthum der Güter eingeführet 
hat, §. 5. und einem jeden das Seine, was er 
einmal hat, zugehöret, §. 15. ferner die Un­
gleichheit der Stände dem Staat nützlich ist, 
§. iO. und daher der Landadel oder der Erb­
herrenstand bey einer aristokratischen und mon­
archischen Regierungsform nothwendig ist, 
§. 10. auch die Unterthanigkeit, Knecht- und 
Leibeigenschaft nicht wider das Naturgesetz 
noch Christenthum streitet, und dem gemei­
nen Wesen aller Stände sehr viel daran gele­
gen, daß die Knechtschaft beybehalten werde, 
auch der Landadel ohne Bauren und Knechte 
nicht wohl bestehen kann. So ist der Bau­
renstand auch in Ansehung des Landadels, 
d. i. der Erbherren eben so, wie in Betracht 
des Ackerbaues und der Viehzucht, nothwendig 
und nützlich. Weil nun beyde Stande, der 
Adel - und Bauerstand, nothwendig und nütz­
lich sind, laut obigem, der Freybauer aber 
mit dem Landadelstande nicht wohl zusammen 
bestehen kann, d. i. der Freybauer kann nicht 
zugleich ein Freybauer und auch ein Bruder 
eines Erbherrn seyn, so ist nur ein Knecht ein 

Sklav, 
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Sklav, ein leibeigener, ein Erbzinns-oder Erb» 
pachrbauer, oder bloßer Pachtbauer, geschickt ei­
nen Bauer oder Erbbauer abzugeben. 

1. Soll aber der leibeigene Erbbauer ein 
Freybauer werden, so verliert der Erbherr das 
Grundeigenthum des Bauerlandes, und die 
Leibeigenschaft an der Person des Erbbauren. 
Der Erbherr verlieret also zu viel und der 
Erbbauer gewinnet alles. 

2. Wird dagegen der leibeigene Erbbauer 
Zar ein Sklav, so verliert der Erbbauer zu 
viel, und der Erbherr gewinnet alles» 

z. Wird der leibeigene Eebbauer ein 
bloßer Pachtbauer, so ist der Erbherr bey sei­
nen Einkünften nicht genug gesichert, weil der 
Pachtbauer nach Verlauf der Pachtjahre da­
von gehen kann, und sich nicht allezeit sogleich 
ein sicherer Pachter wieder findet. 

4. Bleibt der leibeigene Erbbauer ein 
leibeigener Erbbauer, so verliert er vor seine 
Person die Freyheit, bleibt in der Leibeigen­
schast, und kann an andre gleich einer Kauf» 
wannswaare verkaufet und veräußert werden, 
wenn gleich auch sein Bauerland nicht zugleich 
mit ihm verkauft noch veräußert wird. 

5. Wird der leibeigene Erbbauer ein Erb. 
zinnsmann, ein Erbpachtbauer, so bleibt er zu-
sammt mit seinem Bauerland auf Kindeskind 
in dem Erbe seines Erbherrn, und muß ihm 

davor 
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davor jahrlich den Erbzinns entrichten. Er 
sichert also dem Erbherrn seine jährlichen Ein« 
künfte, so lange nur immer seine Nachkommen 
währen. Er ist aber auch zugleich Unter-
grundeigenthümer, d.i. ein eingeschränkter Ei­
genthümer seines Bauerlandes und vor seine 
Person ein freyer Mann. Mithin genießt 
der Erbgrundherr alle Rechte des Erbzinns-
herrn, §. 4z. und der Erbpachtbauer genießt 
alle Rechte des Erbzinnsmannes. §.44. 

In diesem Kall gewinnet der Bauer mehr, 
als wenn er ein bloßer Sklave oder ein leibei­
gener Erbbauer wäre, und der Erbherr verlie­
ret weniger, als wenn der Bauer ein bloßer 
Zinnsmann oder ein ganzer Freybauer wäre. 

Folglich wird die Ungleichheit Zwischen 
dem Bauer, als einem Menschen, und zwischen 
dem Erbherrn, als einem Menschen kleiner, 
daher auch das Verhältniß zwischen beyden 
nach dem Recht der menschlichen Natur grös­
ser. Da nun die Freyheit eine unschätzbare 
Sache ist, und der Stand der persönlichen 
Freyheit eines Zinnsbauern dem Recht der 
menschlichen Natur näher kömmt, als die Leib­
eigenschaft eines Erbbauern, auch der Stand 
eines Erbzinnsbauern mit dem Landadelstande 
bestehen kann; dagegen der Stand der bloßcn 
Zinnsbauern und der ganz freyen Bauern mit 

dem 
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dem Adelstande zusammen nicht bestehen kann; 
so ist es in Ansehung des menschlichen Ge­
schlechts, d. i. des Bauern, als einen Men­
schen betrachtet, dem gemeinen Wesen eines 
Staats vortheilhafter und nützlicher, daß der 
leibeigene Bauer ein Erbzinnsmann sey, als 
daß er zum bloßen Zinnsbauer oder ganzfreyen 
Bauer gemacht werde. 

XXI. Endurtheil. 

§. ii/. 

Aufvorstehende Frage, das Eigenthum der 
Bauren betreffend, ergehet diefer Bescheid. 
Es scheinet zwar, daß es dem gemeinen Wesen 
vortheilhafter und nützlicher wäre, wenn der 
Bauer iand zum vollen Eigenthum besäße, als 
wenn ihm nur bloß das bewegliche Guth zu­
gehöret. Weil 

1. Die iandwirthschast ein unschuldiges 
und anständiges Nahrungsgeschässt ist §.iOO. 

2. Dem Staat nothwendig, §. ic>l. 

z. Und nützlich, §.iO2. 

4. Auch dem Bauer und einem jeden vor­
theilhafter und nützlicher ist, etwas eigenthüm-
liches zu haben, als ganz und gar nichts, §. 10z. 

Ferner 
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Ferner 
5. Das volle Eigenthum über die Bauer­

hufe dem Bauer vortheilhafter und nützlicher 
ist, als das unvollkommene, §. 104. 

6. Das volle Eigenthum der Hufe Lan-
des dem Bauer vortheilhafter und nützlicher ist, 
als das volle Eigenthum der bloß beweglichen 
Güther, §. 105. 

7. Dem Bauer vortheilhafter und nützli­
cher, wenn erLand-und bewegliche Güther zu­
gleich zum vollen Eigenthum hat, als wenn er 
nur Land ohne bewegliche Gücher, oder nur be­
wegliche Güther ohne Land zum Eigenthum 
besitzet, §.106. 

8. Das Grundeigenthum über die Hufe 
Landes einem bemittelten Bauer vortheilhafter 
und nützlicher, als das bloße Nutzeigenthum 
über eine solche Hufe, §. 107. weil 

9. der Bauer als Eigenthümer über sein 
Land mehr Macht und Freyheit hat, als wenn 
ihm das.Eigenthum mangelt: 

Aus diesem Grunde 

10. bey dem Bauer mehr Lust und Be­
gierde zum Ackerbau und zur Viehzucht ent­
stehenkann, als wenn er nicht Eigenthümer ist. 

; 11. Mit-
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11. Mithin der Ackerbau und die Vieh­
zucht in Aufnahme gebracht und der Vorrath 
an Getraide und Vieh im Reich befördert 
werden kann. 

12. Indem ein jeder Bauer lieber vor 
sich selbst arbeitet, als vor seine Herrschaft, 
§. 14. Daher dem Bauer keine verdrießli­
chere Arbeit, als die Frohndienste, die er seiner 
Erbherrschaft umsonst wider seinen guten 
Willen und also gezwungen thun muß, §. 14. 

Ob nun wohl nicht zu läugnen, daß bey 
gegenwärtigem Zustande der Staaten, Reiche 
und des ganzen menschlichen Geschlechtes die 
Nothwendigkeit ersodert hat, die Gemeinschaft 
der Güter durch das eingeführte Eigenthum 
aufzuheben, und bey so gestalten Sachen wahr, 
daß 

1. wie jedem, also auch dem Bauer es 
vortheilhafter und nützlicher fey, etwas eigen-
thümliches zu haben, als ganz und gar nichts, 
§. IOZ. 

2. Und daher auch das volle Eigenthum 
des Bauerlandes dem bemittelten Bauer vor­
theilhafter und nützlicher ist, als das unvollkom­
mene über ein solches Bauerland, §.104 auch 

5. als das volle Eigenthum über die bloß 
beweglichen Güther. §. 105. Es ist ferner wahr 

4. daß 
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4. Daß der Bauer lieber vor sich selbst 
als vor seine Herrschaft arbeitet. §. 14. 

5. Und ihm also keine verdrüßlichere Ar­
beit zu seyn dünkt, als die Frohndienste, die er 
vor seine Herrschaft umsonst wider seinen gu­
ten Willen und also gezwungen thun muß. 
§. 14. 

6. Wahr, daß es dem Bauer vortheilhaf« 
terund nützlicher sey, ein eigener Herr und Ei­
genthümer zu seyn, und also sreye Macht über 
sein Bauerland zu haben, als wenn er ein Erb­
bauer und kein Eigenthümer ist, und ihm die 
freye Macht und Gewalt mangelt. 

Weil aber der Bauerstand einzig und al­
lein das gemeine Wesen eines ganzen Staats 
nicht ausmacht, sondern noch mehr Stände da­
zu gehören, die ebenfalls nichts unehrliches und 
unanständiges in sich enthalten, und dem Staate 
gleichermaaßen wie der Banerstand nothwen­
dig und nützlich sind; so müssen diese Stände, 
und zwar als Haupt-und Reichsstände, bey 
dem Gutachten über die Frage vornehmlich 
mit in Betrachtung gezogen werden» Da nun 

1. Die Gemeinschaft der Güther durch 
das eingeführte Eigenthum, laut dem Völker-
u >.d bürgerlichen Recht einmal abgeschafft ist, 
und einem jeden das Seine, was er hat, mit Aus­
schließung aller übrigen zugehöret. Da auch 

G 2. Nie--
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2. Niemand sich mit fremden Gukh un­
rechtmäßiger Weise und wider des Eigenthü-
merö guten Willen bereichern soll, §. 15. und 
daher weder das Natur- noch das Völker -
noch das bürgerliche Gesetz erlaubet, dem 
Grundherrn und Eigenthümer, es sey ein 
gekröntes Haupt, ein Landesherr, ein Edel­
mann oder ein Stadtbürger und unadelicher 
sreyer Landsaße, wider dessen Willen das Ei­
genthum des Landes auf irgend einem Land-
guth zu nehmen, und es an seinen Erbbauren 
abzugeben, so wie es auch keinem Eigenthü­
mer verbietet, wenn jemand solches gutwillig 
abtreten will. 

z. Da ferner dem gemeinen Wesen aller 
Stände, sonderlich eines aristokratischen und 
monarchischen Staats sehr viel daran gelegen, 
daß die Knechtschaft und Dienstbarkeit beybe-» 
halten werde. 

4. Und die Ungleichheit der Stande ei­
nem Staat überhaupt sehr nützlich ist, §. io. 
auch 

5. Der Adelstand bey einer aristokrati­
schen und monarchischen Regierungssorm noth­
wendig ist, §. 10» 

6. Da 
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6. Da ferner der Bauer ein schlechter 
Landwirth und fauler Ackersmann seyn kann, 
ob er gleich Land zum vollen Eigenthum und 
also das Grund- und Nußeigenthum zugleich 
hat. §. 12. 

7. Dagegen ein andrer Bauer ein ver­
standiger Landwirth und fleißiger Ackersmann 
seyn kann, ob ihm gleich das Grundeigenthum 
seines Landes nicht zugehöret, falls er nur das 
Nutz - und Fruchteigenthum oder seinen gewis­
sen Genuß und Belohnung vor seine Mühe 
und Arbeit hat, §.12. 

8. Da folglich zum Vorrath und wohl­
feilen Preiß des Getraides und Viehes und 
daher kommenden Lebensmitteln nicht das ge­
ringste beytragt, ob der Bauer Land zum voll­
kommenen oder nur zum unvollkommenen 
Nutz-und Fruchteigenthum innen hat,-ob der 
Bauer als ein freyer Menfch oder unter Auf­
sicht als ein leibeigener Knecht und Sklav, ob 
er als Eigenthümer oder als ein Pachter, oder 
als ein gemietheter Knecht, Dienstbothe und 
Taglöhner unter Aufsicht ackert und das Vieh 
hütet. 

9. Da auch das Grundeigenthum nur ei­
nem tttelten Bauer vortheilhafter und 
nützlicher ist, als das bloße Nutz-und Frucht-
eigenthum, §. ic>7» 

G s 50. Hin» 
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16. Hingegen einem unmittelbaren Baue? 
das Nutz- und Fruchteigenthum über eine 
Hufe Landes vortheilhafter und nützlicher ist, 
als das bloße Grundeigenthum über eine sol­
che Bauerhufe, §. ivy. 

11. Da es imgleichen dem Grundherrn 
einer Bauerhufe vortheilhafter und nützlicher 
ist, daß seinem Erbbauer nur das bloße Nutz, 
und Fruchteigenthum zugehöre, als daß ihm 
auch das Grundeigenthum davon zukomme, 
§. 109. 

12. Da es weiter dem gemeinen Wesen 
vortheilhafter und nützlicher, daß einem jeden 
das Seine und also einem unadelichen Eigen­
thümer oder freien Landsaßen das volle Eigen­
thum über sein Land gelassen, als daß es ihm 
genommen werde, §. nc>. 

iZ. Da es dem gemeinen Wesen vortheil­
hafter und nützlicher, daß Neu-Ankömmlinge 
vom Bauerstande nach Verlauf der Freyjahre 
wüstes Land auf Erbzinnsrecht bekommen, 
als daß sie es zum vollen und ganz freyen Ei* 
genthum erhalten, §. m. 

14. Da es endlich dem gemeinen Wesen 
gleichviel ist, ob der Bauer Land zum vollen 
Eigenthum besitzet, oder nicht, wenn nur der 
Ackerbau und die Viehzucht nicht verabsäumet 
wird. §. ii2. 

15. Da 
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»5. Da auch das bloße Nuß-und Frucht.« 
eigenthum des Bauersandes d. i. das Eigen-
thum der Halm-Erd-und Baumfrüchte schon 
hinlänglich zureichend ist, den Erbbauer zur 
Acker-Feldarbeit zu bewegen. §. uz. 

16. Da zuletzt die Staatseinkünfte, da­
durch, daß der Elbbauer Land zum vollen Ei­
genthum besitzet, nicht mehr vermehret wer­
den. H. 115. 

So erhellet aus allem dem obigen, daß es 
ohne Verletzung des Natur-und Völkerrechts 
in aristokratischen und monarchischen Staaten, 
wo der Bauerstand nichts mit Regierungs-
geschässten zu thun hat, vortheilhafter und 
nützlicher, mithin nach der Staatöklugheit 
heilsamer und rathsamer sey. 

1. Den Erbbanern, welche unter einer 
Erbherrschaft auf irgend einem Landguth sich 
befinden, Land zum Ackerbau, zur Wohnung 
und zur Viehzucht in Besitz zu geben, und 
wenn sie es schon haben, ihnen solches zu lassen. 
Es muß sich aber ihr Recht nur über das Nutz-
und Fruchteigenthum erstrecken, d. i. das Ei­
genthum muß sich nur über die Frucht und Nutz-
niessung erstrecken, und nur durch den Zinns-
zeheuden gemessene Frohndienste und obrig-

G z keitliche 
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keitliche Gefälle eingeschränkt seyn, denn zu 
dem Ende sind sie Erbbauern, und keine Her­
ren noch freye ieute. 

2. Rathsamer, den alten freyeniandfaßen 
und Freybauern das Ihrige, d. i. den Besch 
ihrer Hufen Landes eigenthümlich zu lassen, und 
nicht zu nehmen. Es muß sich aber ihr Ei­
genthum nicht allein über die Frucht-und Nutz­
nießung, sondern auch über den Grund und 
Boden erstrecken, d. i. es muß ein volles, voll­
kommenes Eigcnthum, und nur durch die 
obrigkeitlichen Gefalle eingeschränkt seyn. Denn 
dieses macht sie zu Freybauern, und zu freyen 
Leuten. 

z. Rathsamer, neu ankommenden Bauern 
wüstes und ungebauetes iand zum Anbau und 
zur Verbesserung in Besitz zu geben. Ihr 
Recht muß sich aber nur auf die Erbpacht und 
nicht auf das ganze volle Eigenthum erstrecken, 
d. i. die Erb-Zinsleute können ihr jand ohne 
Vorwissen und Genehmhaltung ihrer Grund-
Herrfchast weder verkaufen, noch auf einige an­
dre Art an andre veräußern; sondern solches 
zum Vorkauf dem Grundherrn anbieten, und 
darüber feine Einwilligung einziehen. Auch 
muß dieses Erb-Pachtrecht nach Verlauf der 

Frey-



Entscheidung der Frage. ioz 

Freyjahre durch den Erbzinns §. 42. und 
obrigkeitliche Gefälle §. 74. eingeschränkt wer­
den, damit es kein ganz freyes Eigenthum 
zum Nachtheil der Staatseinkünfte seyn möge. 
Uebrigens müssen Neuankömmlinge nicht zur 
Leibeigenschaft wider ihren Willen gezwungen 
werden, weil sie als freye Leute aus sreyem 
Willen ankommen, indem es ihnen srey ge­
standen, und erlaubt gewesen, aus einem 
Staat in einen andern zu ziehen. 

4. Rathsamer, dem leibeigenen Erbbauer, 
wenn er als ein Mensch, in Betracht andrer 
Menschen, und nicht mehr als ein leibeigenes 
Erbguth lind Erbeigenthum seines Erbherrn 
angesehen werden soll, Land zum Eigenthum 
auf Erbzinns und Erb-Pachtrecht zu geben, 
und ihn zum Erb - Ainnsmann und Erbpach­
ter zu machen, d. i. als zu einem ganz freyen 
Bauern Grund - und Vieh - Eigentümer feines 
Bauerlandes. 

Da indessen überhaupt, ohne irgend auf 
ein gewisses Staatsfystem besonders zu sehen, 
durch alle Gattungen von Bauern, mithin 
auch durch die Pacht - Halb-und Erbbauern, 
(welche doch nur das Nuheigenthum und gar 
kein Grund - Eigenthum haben) 

1. Der -
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1. Der Ackerbau und die Viehzucht, 

2. der Vorrath an Getraide und Vieh, 

z. der wohlfeile Preiß der Lebensmittel 
befördert, folglich die Abficht des Bauersian-

des erreichet werden kann, wenn gleich der 
Bauer kein Land zum Eigenthum hat, sondern 
nur bewegliche Güther; so ist es überhaupt 
dem ganzen gemeinen Wesen eines Staats we­
der vcrtheilhafter, noch nützlicher, weder nach-
theil'ger. noch schädlicher, und also gleichviel, 
der Bauer mag eigentümliches Land haben, 
oder nur bewegliche Güter. 

Dieses ist das Gutachten über die Frage, 
das Eigenthum der Bauern betreffend, einer 
besseren Beurtheilung ungeschadet. W. R. I. 
V. R. W. 

Beschluß. Ich wiederhole noch einmal. Es wäre 
freylich dem Ansehen mach vorteilhafter und 
nützlicher, wenn nicht allein jeder Bauer jand 
zum vollen Eigenthum besäße, sondern auch 
jeder Stadtbürger sein eigen Haus, jeder 
Edelmann sein eigenes Landguth, jeder Frey­
herr seine Herrschaft, jeder Graf seine Graf­
schaft, jeder Fürst sein Furstenthum hätte. 
Wie ist es aber möglich, dergleichen Gleich-

, - heit 
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heit des Eigettthums jedem nach seinem Stan­
de zuwege zu bringen? geseht, es würde bey 
Errichtung eines Staats einem jeden Bauer 
seine Huse Landes zum vollen Eigenthum an­
gewiesen. Wie lange würde die Gleichheit 
dieses Eigenthums Bestand haben? soll bey 
Vermehrung der Bauergeschlechter mit der 
Anzahl der Bauer -Jnnwohner, auch die An­
zahl der Bauer-Landereyen an einem Orte sich 
zugleich mit vermehren. Die Vermehrung 
und Fortpflanzung der Bauermenschen laßt 
sich wohl vermuthen, aber nicht die Vermeh­
rung und Fortpflanzung der Landereyen in 
einer Gegend. Daher verfielen schon die Al­
ten bey Vermehrung des Volks auf die Ver­
sendung ihrer Colonien. Finden sich nicht 
andre hundert Zufalle, die viele in die Not­
wendigkeit versetzen, ihres Eigenthums verlu­
stig zu werden? wir müssen die Bauern neh­
men, wie sie sind, und nicht, wie sie seyn sol­
len. Freylich wäre es besser, wenn wir Men­
schen wären, wie wir «eyn sollen, und nicht, wie 
wir sind. Aber vollkommene Menschen muß 
man im platonischen Staat suchen, und nicht 
in unsrer Welt. Ist nicht der Bauernstand 
gemeiniglich mit grober Unwissenheit, Bosheit 
und rohen Sitten vereinbaret? Wer kann 
Bürge seyn, daß der Erbbauer das Eigen. 

G 5 thum 
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thum über seine Bauerhufe nicht mißbrauchen 

werde? würden nicht viele, ja die meisten 

Bauern alsdenn lieber den Kausmannshandel 

treiben, und den Ackerbau liegen lassen, dessen 

Anbau zwar nothwendig und nützlich, dabey 

aber auch mühsam und beschwerlich ist? Wür-

den die Gauern nicht alsdmn mit Klagen we­

gen Beschimpfung, Schlägerey, Gränz-und 

Erbstreitigkeiten und dergleichen die obrigkeitli­

chen Gerichte nach dem Exempelder werderischen 

Bauern überlaufen, und sich einander mit ge­

richtlichem Processen zu Grunde richten? da 

jetzo der Erbhcrr dergleichen und andre kleine 

Streitigkeiten, d>e nicht große Verbrechen be­

treffen, vor sich ohne Belästigung der Gerichte 

unter seinen Erbbauern richtet und schlichtet. 

Wird die Schwierigkeit vor jetzo nicht ver­

größert, da schon die Staaten ihre gewisse 

Einrichtung, und die Ländereyen ihre gewisse 

Grundeigentümer haben. Wer soll dem 

Erbbauer das Grundeigentum des Bauer­

landes abtreten? soll es der Eigentümer, d. i. 
der Oberlandesherr, der Edelmann, der Stadt­
bürger oder der Freybaner thun? warum und 

wovor? umsonst oder vor Geld? umsonst ist 

vor den Eigenthümer kein Vortheil, noch Nu­
tzen. Vor Geld? wo soll jeder Erbbauer das 

Geld dazu hernehmen ? wie, wenn der Grund­
eigen-
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eigenthümer keine Lust hat, sein Grundeigen-
thum zu verkaufen, vielweuiger zu verschen­
ken? soll er dazu gezwungen werden? wem zu 
gute? Dem Erbbauer. Ist denn der Erb­

bauer Bestes, aber zum Nachthei! der Grund-
eigenthümer, das gemeine Beste aller Stande 
eines Staats? Soll etwa der Grundeigenchü^ 
mer das Grundeigenthum, was er einmal har, 

nicht mehr geruhig und ungestört besitzen und 
behalten? nach den Rechten gehöret einem je­

den das Seine. Was vor Unruhen, Unheil, 
Zwiespalt, Zerrüttungen und Blutvergießen 
das AckergeseH diesfalls in dem römischen 
Staat ehemals angerichtet hat, erzählen uns 
die alten Gefchichtfchreiber. Daher bleibt es 
blos dem Belieben der Grundeigentümer 
anHeim, ob und unter was für Bedingung jeder 
seinem Erbbauer das Grundeigenthum des 
Bauerlandes abtreten wolle, oder nicht. Dem 
gemeinem Wefen eines Staats überhaupt, und 
in Betracht des Vortheils und des Nutzens 
vor den Staat selbst, ist es gleichviel, ob die 
Erbbauern den Grund ihres Bauerlandes ei-
genthümlich haben, oder nur die Früchte und 
den Nutzen davon genießen, wenn nur dabey 
der Ackerbau und die Viehzucht nicht verab­
säumet wird. 

Der 
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Der Mangel des Grundeigenthums ist 
es eigentlich, nicht der den Erbbauer drückt 
und drücken kann, wohl aber die übermaßigen 
Frohndienste, und nicht allezeit nach dem Ver­
hältnis; des Erwerbers eingerichtete Abgaben. 
Selbst die Leibeigenschaft kommt einem Armen 
vortrefflich zu statten, weil er an seinem Erb­
herrn zugleich einen Ernährer und Beschü­
tzer hat. 

Kurz: 

1. weil der Ackerbau und die Viehzucht, 

2. der Vorrath an Getraide und Vieh, 

z. der wohlfeile Preis der Lebensmittel be­
fördert werden kaun, der Bauer mag eigenthüm-
liches Land haben oder nicht, so ist es dein gan­
zen gemeinen Wesen eines Staats überhaupt 
gleichviel, ob der Bauer Land zum Eigenthum 
hat, oder nur bewegliche Güther. 

Reihe der Lehrsatze oder Zwischcn-
urtheiZe. 

i. Der wohlfeile Preiß der Lebensmittel 
ist dem gemeinen Wesen vortheilhaster und 
nützlicher, als die Theurung, §.19. 

2. Der 
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2. Der Vorrath an Getraide und Vieh 
ist vorteilhafter und nützlicher, als dessen Man­
gel. §.2l. 

z. Die Beförderung des2tckerbaues und 
der Viehzucht ist vorteilhafter und nützlicher, 
als deren Verabsaumung. §. 22. Folglichfoll 
der Nutzen des gemeinen Wesens darinne be­
stehen, daß durch dm Bauerstand 

1. der Ackerbau und die Viehzucht, 

2. der Vorrath an Getraide und Vieh, 

Z. der wohlfeile Preiß der Lebensmittel 
befördert werde, §. 2z. 

4. Die Landwirtschaft ist ein unschuldi» 
ges und anständiges Nahrungsgeschäffte, 
§. IVO. 

5. Der Ackerbau und die Viehzucht sind 
nothwendige Geschaffte, §. iOi. 

6. Der Ackerbau und die Viehzucht sind 
nützliche Geschässte, §. 102. 

7. Was eigenes ist einem jeden, auch dem 
Bauer vorteilhafter, als ganz und gar nichts, 
§. 10z, 

8. Das . 
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8 Das volle Eigenthum über eine Bauer­
hufe ist dem Bauer vorteilhafter, als das un­
vollkommene, §. 1O4. 

9. Das volle Eigenthum über die Hufe 
Landes ist dem Bauer vorteilhafter, als das 
volle Eigenthum über die bloß beweglichen Gü­
ther, § . I O ) .  

10. Eigenes Land und bewegliches Guth 
ist dem Bauer vorteilhafter, als nur eins von 
beyden, §. lo6. 

11. Das Grundeigenthum ist einem bemit­
telten Bauer vorteilhafter, als das bloße Nutz-
eigenttzum, §.107. 

!2. Das Nutzeigenthum ist einem unbe­
mittelten Bauer vorteilhafter, als das bloße 
Grundeigentum, §. ioz. 

l?. Dem Grundherrn ist es vorteilhaf­
ter, daß der Erbbauer nur das bloße Nutzei­
genthum habe, §. 109. 

14. Dem gemeinen Wefen ist es vorteil­
hafter, daß ein unadelicher Besitzer sein Land 
behalte, §. 110. 

15. Dem gemeinen Wesen ist es vorteil­
hafter, daß Neuankömmlinge wüstes Land nur 
auf Evbzmnsrecht bekommen, §. m. 

Wird 
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l6. Wird der Ackerbau und die Viehzucht 
nicht verabsäumet, so ist es dem gemeinen We­
sen gleich viel, ob der Bauer land zum Eigen­
thum besitzet oder nicht, §.ii2. 

17« Das Frucht- und Nutzeigenthum ist 
schon zureichend, den Erbbauer zum Ackerbau 
und zur Arbeit zu bewegen, §. uz. 

18. Beantwortung der Einwürfe wegen 
Plackerey der Erbbauern, §. 114. 

19. Durch das Elgenthum der Erbbau­
ren werden die Staatseinkünfte nicht vermeh­
ret, §.115. 

20. Es ist vortheilhafter, den Erbbauer 
zum Erbzinnsmann zu machen, als zu einem 
ganz freyen Bauer, §, 116. 

21. Endurtheil. §.117. 
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9. Das volle Eigenthum über die Hufe Landes ist dem Bauer vorteilhafter, als das volle Eigenthum über die blos 

beweglichen Güter, H. ,^5. 
i v. Eigenes Land nnd bewegliches Gut ist dem Bauer vorteilhafter, als nur eins von beyden, §. l v6. 
11. Das Grundeigenthuin ist einem bemittelten Bauer vorteilhafter, als das bloße Nuf;eigenthum,§. 107» 

!2. Das Nutzeigenthum ist einem unbemittelten Bauer vorteilhafter, als das bloße Grundeigenthum, §. log. 
1 z. Dem Grundherrn ist es vorteilhafter, daß der Erbbauer nur das bloße Nuheigenrhum habe, §. 109. 
14. Dem gemeinen Wesen ist es vorteilhafter, daß ein unadelicher Besitzer sein Land behalte, n^. 
15. Dem gemeinen Wef.n ist es vorteilhafter, daß neue Ankömmlinge Land nur auf Erbzinnsrecht bekommen, L.rn. 
16. Wn d'der Ackerbau und die Viehzucht nicht verabsäumet, so ist es dem gemeinen Wesen gleichviel, ob der 

Bauer Land zum Eigenthum besitzet oder nicht, §.112. 
17. Das Frucht-und Nutzeigenthum ist schon zureichend den Erbbauer zum Ackerbau und zur Arbeit zu bewegen, §.»4. 

18. Beantwortung der Einwürfe wegen Plackerey der Erbbauern, §. 114. 
19. Durch das Eigenthum der Erbbauern werden die Staatseinkünfte nicht vermehret, K. 115» 

Es ist vorteilhafter, den Erbbauer zumErbzinnsmann zu machen, als zu einem ganz freyen Baier, §. ll6. 

weil 
2 

20. 

1. .. t. Der Ackerbau und die Viehzucht, 
. Der Vorrath und wohlfeile Preiß der Lebensmittel befördert werden können, der Bauer mag eigentümliches !and 

haben oder nicht; so ist es dem gemeinen Wesen eines Staats gleichviel, ob der Bauer Land zum Eigen'hum 
hat oder nur bewegliche Güter. 


